
Einladung zur Hauptversammlung 2015
Drillisch AG



2 Drillisch AG

Wir laden die Aktionäre unserer  
Gesellschaft ein zu der 

ordentlichen Hauptversammlung

am

Donnerstag, dem 21. Mai 2015,  

um 10:00 Uhr

im

Gesellschaftshaus Palmengarten 
Palmengartenstraße 11 

60325 Frankfurt am Main.

Drillisch Aktiengesellschaft
Maintal

isiN DE 0005545503 / WKN 554 550
isiN DE 000A1Yc9J4 / WKN A1Yc9J

hAuPtvErsAMMluNG 2015

Einladung
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Tagesordnung

1.  Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten 
Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2014, des Lageberichts 
(einschließlich des erläuternden Berichts zu den Angaben nach 
§ 289 Abs. 4 HGB) und des Konzernlageberichts (einschließlich des 
erläuternden Berichts zu den Angaben nach §  315 Abs.  4 HGB) 
sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014

 Diese unterlagen nebst dem vorschlag für die verwendung  
des Bilanzgewinns sind ab dem tag der Einberufung der haupt-
versammlung auf der internetseite der Gesellschaft unter  
http://www.drillisch.de/hv2015 abrufbar. sie werden auch wäh-
rend der hauptversammlung ausliegen. 

 Der Aufsichtsrat hat den vom vorstand aufgestellten Jahresab-
schluss zum 31. Dezember 2014 und den Konzernabschluss zum 
31. Dezember 2014 gebilligt; der Jahresabschluss ist damit gemäß 
§  172 AktG festgestellt. Einer Feststellung des Jahresabschlusses 
sowie einer Billigung des Konzernabschlusses durch die haupt-
versammlung gemäß § 173 AktG bedarf es nach den gesetzlichen 
vorschriften somit nicht, so dass zu tagesordnungspunkt 1 keine 
Beschlussfassung erfolgt.

2.  Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für 
das Geschäftsjahr 2014

 vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im festgestellten 
Jahresabschluss der Drillisch Aktiengesellschaft zum 31. Dezem-
ber 2014 ausgewiesenen Bilanzgewinn des Geschäftsjahrs 2014 in 
höhe von Eur 374.921.375,49 wie folgt zu verwenden:

Ausschüttung einer Dividende von Eur 1,70  
je dividendenberechtigter stückaktie  
(insg. 53.189.015 dividendenberech- 
tigte stückaktien) Eur 90.421.325,50

vortrag auf neue rechnung Eur 284.500.049,99

Bilanzgewinn Eur 374.921.375,49

Die Gesellschaft hat derzeit keine eigenen Aktien. 

Die Dividende ist zahlbar am 22. Mai 2015. 

hAuPtvErsAMMluNG 2015
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3.  Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vor-
stands für das Geschäftsjahr 2014

 vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2014 
amtierenden Mitgliedern des vorstands für diesen Zeitraum im 
Wege der Einzelbeschlussfassung Entlastung zu erteilen.

4.  Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Auf-
sichtsrats für das Geschäftsjahr 2014

 vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2014 
amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum im 
Wege der Einzelbeschlussfassung Entlastung zu erteilen.

5.  Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das 
Geschäftsjahr 2015 sowie des Prüfers für eine etwaige Prüfung 
oder prüferische Durchsicht des im Halbjahresfinanzbericht ent-
haltenen verkürzten Abschlusses und Zwischenlageberichts im 
Geschäftsjahr 2015

 Der Aufsichtsrat schlägt auf Empfehlung des Prüfungsausschusses 
vor, die BDO Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 
Düsseldorf, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer 
für das Geschäftsjahr 2015 sowie für den Fall, dass eine Prüfung 
oder prüferische Durchsicht des im halbjahresfinanzbericht ent-
haltenen verkürzten Abschlusses und Zwischenlageberichts im Ge-
schäftsjahr 2015 erfolgen soll, als Prüfer für eine solche Prüfung 
oder prüferische Durchsicht zu wählen.

6.  Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur 
Verwendung eigener Aktien nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG

 Die hauptversammlung vom 21. Mai 2014 hat unter tOP 6 eine  
Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien bis zum 20. Mai 2019  
beschlossen. von dieser Ermächtigung hat der vorstand in der 
Weise Gebrauch gemacht, dass er die Ermächtigung zur ver-
äußerung eigener Aktien ausgeübt und Ende November  2014 
5.189.015 stück eigene Aktien der Gesellschaft (rund 9,76 % des 
Grundkapitals) gemäß lit. c) Ziff. 1 dieser Ermächtigung im rah-
men einer Privatplatzierung vollständig an institutionelle Anleger 
veräußert hat. Damit ist die Ermächtigung zur veräußerung eige-
ner Aktien an Dritte zum börsennahen Kurs unter Ausschluss des 
Bezugsrechts bis zu einer höhe von 10 % des Grundkapitals beina-
he vollständig ausgeschöpft. Zur Wahrung der Flexibilität bei der 
verwendung eigener Aktien soll daher unter Aufhebung der be-
stehenden Ermächtigung vom 21. Mai 2014 erneut eine Ermäch-
tigung zum Erwerb und zur verwendung eigener Aktien mit der 
Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts beschlossen werden.

tagesordnung
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Die Drillisch Aktiengesellschaft hält zum Zeitpunkt der Einberu-
fung keine eigenen Aktien. 

vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen: 

a)  Die von der hauptversammlung am 21. Mai 2014 zu Punkt 6 
der tagesordnung erteilte Ermächtigung zum Erwerb und zur 
verwendung eigener Aktien wird für die Zeit ab Wirksamwer-
den der nachfolgenden neuen Ermächtigung aufgehoben. 

b)  Die Gesellschaft wird gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG ermäch-
tigt, im rahmen der gesetzlichen Grenzen eigene Aktien bis 
zu einem Anteil von insgesamt 10 % des zum Zeitpunkt der 
Beschlussfassung bestehenden Grundkapitals mit der Maßga-
be zu erwerben, dass auf die erworbenen Aktien zusammen 
mit anderen eigenen Aktien, die sich im Besitz der Gesellschaft 
befinden oder die ihr nach den §§ 71a ff. AktG zuzurechnen 
sind, zu keinem Zeitpunkt mehr als 10 % des Grundkapitals 
entfallen dürfen. Die Ermächtigung darf nicht zum Zwecke 
des handels mit eigenen Aktien genutzt werden. Die Ermäch-
tigung gilt bis einschließlich 20. Mai 2020.

 Der Erwerb der eigenen Aktien kann nach Wahl des vorstands 
über die Börse (dazu nachfolgend (1)), über ein öffentliches 
Kaufangebot an alle Aktionäre (dazu nachfolgend  (2)), mit-
tels einer an alle Aktionäre gerichteten Aufforderung, ver-
kaufsangebote abzugeben (verkaufsaufforderung, dazu 
nachfolgend (3)) oder durch ein an alle Aktionäre gerichtetes 
öffentliches tauschangebot gegen Aktien eines im sinne von 
§ 3 Abs. 2 AktG börsennotierten unternehmens (dazu nachfol-
gend (4)) erfolgen. 

(1) Erfolgt der Erwerb über die Börse, darf der von der Gesell-
schaft gezahlte Kaufpreis je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) 
den Mittelwert der schlusskurse der Aktie der Gesellschaft im 
Xetra-handel (oder in einem vergleichbaren Nachfolgesystem) 
an der Frankfurter Wertpapierbörse während der letzten fünf 
Börsenhandelstage vor dem Erwerb der Aktien um nicht mehr 
als 10 % über- und um nicht mehr als 20 % unterschreiten.

(2) Erfolgt der Erwerb über ein öffentliches Kaufangebot an 
alle Aktionäre, darf der von der Gesellschaft gezahlte Kauf-
preis je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den Mittelwert der 
schlusskurse für die Aktien der Gesellschaft im Xetra-handel 
(oder in einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Frank-
furter Wertpapierbörse während der letzten zehn Börsenhan-
delstage vor dem tag der veröffentlichung des öffentlichen 
Kaufangebots um nicht mehr als 10  % über- und um nicht 
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mehr als 20 % unterschreiten. Überschreitet die gesamte An-
nahme des Angebots das für das Kaufangebot vorgesehene 
volumen, richtet sich die Annahme nach Quoten. Eine bevor-
rechtigte Annahme geringer stückzahlen (bis zu 100 stück an-
gedienter Aktien je Aktionär) kann vorgesehen werden. Das 
Kaufangebot kann weitere Bedingungen vorsehen.

(3) Fordert die Gesellschaft öffentlich zur Abgabe von An-
geboten auf, Aktien der Gesellschaft zu verkaufen, so kann 
sie bei der Aufforderung eine Kaufpreisspanne festlegen, in 
der Angebote abgegeben werden können. Die Aufforderung 
kann eine Angebotsfrist, Bedingungen sowie die Möglichkeit 
vorsehen, die Kaufpreisspanne während der Angebotsfrist 
anzupassen, wenn sich nach der veröffentlichung der Auf-
forderung während der Angebotsfrist erhebliche Kursbewe-
gungen ergeben. Bei der Annahme wird aus den vorliegen-
den verkaufsangeboten der endgültige Kaufpreis ermittelt. 
Der Kaufpreis (ohne Erwerbsnebenkosten) für jede Aktie 
der Gesellschaft darf den Mittelwert der schlusskurse für die 
Aktien der Gesellschaft im Xetra-handel (oder in einem ver-
gleichbaren Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapier-
börse während der letzten zehn Börsenhandelstage vor dem 
stichtag um höchstens 10 % über- und um höchstens 20  % 
unterschreiten. stichtag ist dabei der tag, an dem die Gesell-
schaft die Angebote annimmt. Übersteigt die Anzahl der zum 
Kauf angebotenen Aktien die Aktienanzahl, welche die Ge-
sellschaft zum Erwerb bestimmt hat, richtet sich die Annahme 
nach Quoten. Eine bevorrechtigte Annahme geringer stück-
zahlen (bis zu 100 stück angedienter Aktien je Aktionär) kann 
vorgesehen werden.

(4) Erfolgt der Erwerb durch ein öffentliches Angebot auf 
tausch gegen Aktien eines im sinne von § 3 Abs. 2 AktG bör-
sennotierten unternehmens („tauschaktien“), so kann ein 
bestimmtes tauschverhältnis festgelegt oder auch über ein 
Auktionsverfahren bestimmt werden. Dabei kann eine Bar-
leistung als weitere Kaufpreiszahlung, die den angebotenen 
tausch ergänzt, oder zur Abgeltung von spitzenbeträgen 
erbracht werden. Bei jedem dieser verfahren für den tausch 
dürfen der tauschpreis bzw. die maßgeblichen Grenzwerte 
der tauschpreisspanne in Form einer oder mehrerer tausch-
aktien und rechnerischer Bruchteile einschließlich etwaiger 
Bar- oder spitzenbeträge (ohne Erwerbsnebenkosten) den 
maßgeblichen Wert einer Aktie der Gesellschaft um höchstens 
10 % über- und um höchstens 20 % unterschreiten. 

Bei der Berechnung anzusetzen ist als Wert für jede Aktie der 
Gesellschaft und für jede tauschaktie jeweils der Mittelwert 

tagesordnung
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der schlusskurse für die Aktien der Gesellschaft im Xetra-han-
del (oder in einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an der 
Frankfurter Wertpapierbörse an den letzten zehn Börsen-
handelstagen vor dem tag der veröffentlichung des tausch-
angebots. Wird die tauschaktie nicht im Xetra-handel an der 
Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt, sind die schlusskurse 
an der Börse maßgeblich, an der im Durchschnitt des letzten 
abgelaufenen Kalenderjahres der höchste handelsumsatz mit 
den tauschaktien erzielt wurde. Ergeben sich nach der ver-
öffentlichung eines öffentlichen tauschangebots nicht uner-
hebliche Abweichungen der maßgeblichen Kurse, kann das 
Angebot angepasst werden. in diesem Fall wird abgestellt auf 
den Mittelwert der schlusskurse an den letzten zehn Börsen-
handelstagen vor der öffentlichen Ankündigung einer etwa-
igen Anpassung. Das volumen kann begrenzt werden. Über-
schreitet die gesamte Annahme des tauschangebots dieses 
volumen, richtet sich die Annahme nach Quoten. Eine bevor-
rechtigte Annahme geringer stückzahlen (bis zu 100 stück an-
gedienter Aktien je Aktionär) kann vorgesehen werden. Das 
tauschangebot kann weitere Bedingungen festlegen.

(c)  Der vorstand wird ermächtigt, die erworbenen Aktien mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats neben einer veräußerung über 
die Börse oder durch ein Angebot an alle Aktionäre zu allen 
gesetzlich zugelassenen Zwecken zu verwenden, insbesonde-
re auch zu den folgenden Zwecken:

(1) Die Aktien können an Dritte gegen Barzahlung zu einem 
Preis veräußert werden, der den Börsenkurs von Aktien glei-
cher Ausstattung zum Zeitpunkt der veräußerung nicht we-
sentlich unterschreitet. Als maßgeblicher Börsenkurs im sin-
ne der vorstehenden regelung gilt dabei der Mittelwert der 
schlusskurse der Aktie der Gesellschaft im Xetra-handel (oder 
einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Frankfurter 
Wertpapierbörse während der letzten fünf Börsenhandelstage 
vor der veräußerung der Aktien. in diesem Fall darf die Anzahl 
der zu veräußernden Aktien insgesamt 10 % des Grundkapi-
tals zum Zeitpunkt der Beschlussfassung der heutigen haupt-
versammlung oder – falls dieser Betrag geringer ist – 10 %  
des zum Zeitpunkt der veräußerung der Aktien eingetrage-
nen Grundkapitals der Gesellschaft nicht überschreiten. Auf 
diese Begrenzung von 10 % des Grundkapitals sind diejenigen 
Aktien anzurechnen, die unter Ausnutzung einer während 
der laufzeit dieser Ermächtigung geltenden Ermächtigung 
zur Ausgabe neuer Aktien aus genehmigtem Kapital unter 
Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben werden. Ferner sind 
auf diese Begrenzung auf 10 % des Grundkapitals diejenigen 
Aktien anzurechnen, die zur Bedienung von Wandel- und/

tagesordnung tagesordnung
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oder Optionsschuldverschreibungen auszugeben sind, sofern 
die schuldverschreibungen aufgrund einer während der lauf-
zeit dieser Ermächtigung geltenden Ermächtigung in entspre-
chender Anwendung des § 186 Abs. 3 satz 4 AktG unter Aus-
schluss des Bezugsrechts ausgegeben werden.

(2) Die Aktien können zur Erfüllung von verpflichtungen aus 
schuldverschreibungen mit Wandel- und/oder Optionsrecht 
bzw. Wandlungs-/Optionspflicht genutzt werden, die von der 
Gesellschaft oder im unmittelbaren oder mittelbaren Mehr-
heitsbesitz der Gesellschaft stehenden Gesellschaften bege-
ben werden.

(3) Die Aktien können gegen vermögensgegenstände ein-
schließlich Forderungen gegen die Gesellschaft ausgegeben 
werden, insbesondere im Zusammenhang mit dem Erwerb 
von unternehmen, Beteiligungen an unternehmen oder tei-
len von unternehmen oder unternehmenszusammenschlüs-
sen.

(4) Die Aktien können unmittelbar oder mittelbar Arbeitneh-
mern der Gesellschaft und der mit der Gesellschaft im sinne 
der §§ 15 ff. AktG verbundenen unternehmen oder Dritten, 
die diesen Arbeitnehmern das wirtschaftliche Eigentum und/
oder die wirtschaftlichen Früchte aus den Aktien überlassen, 
zum Erwerb angeboten werden.

(5) Die Aktien können eingezogen werden, ohne dass die 
Einziehung oder ihre Durchführung eines weiteren hauptver-
sammlungsbeschlusses bedarf. Der vorstand kann bestimmen, 
dass das Grundkapital bei der Einziehung herabgesetzt wird 
oder dass das Grundkapital unverändert bleibt und sich statt-
dessen durch die Einziehung der Anteil der übrigen Aktien am 
Grundkapital gemäß §  8 Abs.  3 AktG erhöht. Der vorstand 
ist in diesem Fall auch ermächtigt, die Angabe der Zahl der  
Aktien in der satzung anzupassen.

d)  Das Bezugsrecht der Aktionäre wird insoweit ausgeschlos-
sen, als eigene Aktien gemäß den Ermächtigungen unter 
den vorstehenden Ziff. (1), (2), (3) oder (4) verwendet wer-
den. Darüber hinaus wird der vorstand ermächtigt, bei einer 
veräußerung erworbener eigener Aktien durch Angebot an 
die Aktionäre mit Zustimmung des Aufsichtsrats den inha-
bern bzw. Gläubigern von schuldverschreibungen mit Wan-
del- oder Optionsrechten beziehungsweise entsprechenden 
Wandlungs-/Optionspflichten, die von der Gesellschaft oder 
ihr nachgeordneten Konzernunternehmen ausgegeben wer-
den, ein Bezugsrecht auf die Aktien in dem umfang zu ge-
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währen, in dem es ihnen nach Ausübung des Wandel- oder 
Optionsrechts bzw. Erfüllung der Wandlungs-/Optionspflicht 
zustünde; in diesem umfang wird das Bezugsrecht der Aktio-
näre ausgeschlossen.

e)  Die vorstehenden Ermächtigungen können ganz oder teilwei-
se, einmal oder mehrmals, in verfolgung eines oder mehre-
rer Zwecke ausgenutzt werden. Der Erwerb eigener Aktien 
kann auch von abhängigen oder im Mehrheitsbesitz der Ge-
sellschaft stehenden unternehmen oder für ihre oder deren 
rechnung durch Dritte durchgeführt werden. soweit Aktien 
gemäß der Ermächtigung nach lit. b) Ziff. (3) als Gegenleis-
tung verwendet werden, kann dies auch in Kombination mit 
anderen Formen der Gegenleistung geschehen.

f)  Die Ermächtigungen zur verwendung eigener Aktien mit Zu-
stimmung des Aufsichtsrats in lit. c) gelten für aufgrund einer 
früher von der hauptversammlung erteilten Erwerbsermäch-
tigung erworbene eigene Aktien entsprechend. Das Bezugs-
recht der Aktionäre ist auch insoweit bei einer verwendung 
eigener Aktien nach lit. c) Ziff. (1) bis (4) bzw. lit.  d) satz 2 
ausgeschlossen.

7.  Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener  
Aktien unter Einsatz von Derivaten 

Die hauptversammlung vom 21. Mai 2014 hat die Gesellschaft un-
ter tagesordnungspunkt 7 ergänzend auch zum Erwerb eigener 
Aktien unter Einsatz von Derivaten ermächtigt. Diese Ermächti-
gung soll ebenfalls aufgehoben und durch eine neue Ermächti-
gung ersetzt werden, damit ergänzend zu den Erwerbswegen, 
die in der unter tagesordnungspunkt 6 der hauptversammlung 
vom 21. Mai 2015 vorgeschlagenen Ermächtigung genannt sind, 
auch die Möglichkeit offen steht, eigene Aktien unter Einsatz von 
Put-Optionen oder call-Optionen oder einer Kombination aus bei-
den (nachfolgend insgesamt „Derivate“) zu erwerben. 

vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen:

a)  Die von der hauptversammlung am 21. Mai 2014 zu Punkt 7  
der tagesordnung erteilte Ermächtigung zum Erwerb eigener 
Aktien unter Einsatz von Derivaten wird für die Zeit ab Wirk-
samwerden der nachfolgenden neuen Ermächtigung aufge-
hoben. 

b) in Ergänzung der von der hauptversammlung am 21. Mai 2015  
unter tagesordnungspunkt 6 zu beschließenden Ermächti-
gung zum Erwerb eigener Aktien nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG 

tagesordnung tagesordnung
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darf der Erwerb von Aktien der Gesellschaft außer auf den 
dort beschriebenen Wegen auch unter Einsatz von Deriva-
ten durchgeführt werden. Die Gesellschaft wird ermächtigt, 
(1) Optionen zu veräußern, die die Gesellschaft zum Erwerb 
von Aktien der Gesellschaft bei Ausübung der Option ver-
pflichten („Put-Option“), (2) Optionen zu erwerben, die der 
Gesellschaft das recht vermitteln, Aktien der Gesellschaft bei 
Ausübung der Option zu erwerben („call-Option“) und (3) 
Aktien der Gesellschaft unter Einsatz einer Kombination aus 
Put-Optionen und call-Optionen zu erwerben.

 Der Einsatz von Derivaten im rahmen des Erwerbs eigener 
Aktien bedarf der Zustimmung des Aufsichtsrats. Diese kann 
generell, bezogen auf einen bestimmten Zeitraum oder für 
ein bestimmtes volumen erteilt werden. Alle Aktienerwerbe 
unter Einsatz von Derivaten sind dabei auf Aktien im um-
fang von höchstens 5 % des zum Zeitpunkt der Beschluss-
fassung der hauptversammlung bestehenden Grundkapitals 
beschränkt. Die Aktienerwerbe sind darüber hinaus auch auf 
die 10 %-Grenze nach tagesordnungspunkt 6 lit. b) der von 
der hauptversammlung am 21. Mai 2015 zu beschließenden 
Ermächtigung zum Erwerb und zur verwendung eigener Ak-
tien anzurechnen. Die laufzeiten aller Optionen müssen spä-
testens am 20.  Mai 2020 enden. Die laufzeit der einzelnen 
Option darf 18 Monate nicht überschreiten.

 Der Aktienerwerb unter Einsatz von Derivaten kann auch über 
ein Kreditinstitut oder ein anderes die voraussetzungen des 
§ 186 Abs. 5 satz 1 AktG erfüllendes unternehmen (nachfol-
gend gemeinsam „Kreditinstitut“) durchgeführt werden, das 
im rahmen eines konkreten rückkaufprogramms beauftragt 
wird, Aktien Derivate-gestützt zu erwerben und an die Gesell-
schaft zu übertragen.

c)  Die Derivatgeschäfte müssen mit einem Kreditinstitut oder 
über die Börse abgeschlossen werden. Durch die Optionsbe-
dingungen muss sichergestellt sein, dass die Optionen nur 
mit Aktien bedient werden, die unter Wahrung des Gleichbe-
handlungsgrundsatzes erworben wurden. Der von der Gesell-
schaft oder dem Kreditinstitut für Optionen gezahlte Erwerb-
spreis darf nicht wesentlich über und der von der Gesellschaft 
oder dem Kreditinstitut vereinnahmte veräußerungspreis für 
Optionen darf nicht wesentlich unter dem nach anerkannten 
finanzmathematischen Methoden ermittelten theoretischen 
Marktwert der jeweiligen Optionen liegen, bei dessen Er-
mittlung unter anderem der vereinbarte Ausübungspreis zu 
berücksichtigen ist. Der bei Ausübung der Optionen zu zah-
lende Kaufpreis für die Aktien darf den Mittelwert der schluss- 
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kurse für die Aktien der Gesellschaft im Xetra-handel (oder 
in einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Frankfurter 
Wertpapierbörse an den letzten drei Börsenhandelstagen vor 
Abschluss des betreffenden Optionsgeschäfts um nicht mehr 
als 10 % überschreiten und um nicht mehr als 10 % unter-
schreiten (jeweils ohne Erwerbsnebenkosten, aber unter Be-
rücksichtigung der erhaltenen bzw. gezahlten Optionsprä-
mie).

d)  Für die verwendung eigener Aktien, die unter Einsatz von De-
rivaten erworben werden, gelten die zu tagesordnungspunkt 
6 lit. c) bis f) festgesetzten regelungen entsprechend.

e)  Werden eigene Aktien unter Einsatz von Derivaten unter 
Beachtung der vorstehenden regelungen erworben, ist ein 
recht der Aktionäre, solche Optionsgeschäfte mit der Ge-
sellschaft abzuschließen, in entsprechender Anwendung von 
§ 186 Abs. 3 satz 4 AktG ausgeschlossen. 

f)  Aktionäre haben ein recht auf Andienung ihrer Aktien an die 
Gesellschaft nur, soweit die Gesellschaft ihnen gegenüber aus 
den Optionsgeschäften zur Abnahme der Aktien verpflichtet 
ist. Ein etwaiges weitergehendes Andienungsrecht ist ausge-
schlossen.

8.  Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden und die 
Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapi-
tal I) und entsprechende Satzungsänderung 

von der durch die hauptversammlung vom 21. Mai 2014 unter 
Punkt 8 der tagesordnung beschlossenen und in §  4 Abs.  2 der 
satzung niedergelegten Ermächtigung des vorstands, das Grund-
kapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis 
zu 40 % des Grundkapitals zu erhöhen (genehmigtes Kapital) wur-
de bislang kein Gebrauch gemacht. 

Die Ermächtigung sieht die Möglichkeit vor, bei Barkapitalerhö-
hungen das Bezugsrecht der Aktionäre gemäß § 186 Abs. 3 satz 4 
AktG auszuschließen. Diese Möglichkeit ist allerdings aufgrund 
der in der Ermächtigung enthaltenen Anrechnungsklausel durch 
die veräußerung eigener Aktien an Dritte zum börsennahen Kurs 
unter Ausschluss des Bezugsrechts in höhe von ca. 9,76  % des 
Grundkapitals Ende November  2014 beinahe vollständig ausge-
schöpft. vorstand und Aufsichtsrat halten es vor diesem hinter-
grund zur Wahrung der Flexibilität der Gesellschaft für angezeigt, 
das bestehende genehmigte Kapital aufzuheben, und ein neues 
genehmigtes Kapital in höhe von 40 % des Grundkapitals mit der 
teilweisen Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss zu schaffen. 
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Der Gesellschaft soll dadurch insbesondere die Möglichkeit ge-
geben werden, bei Bedarf auch künftig von dem instrument des 
genehmigten Kapitals mit der Möglichkeit des Ausschlusses des 
Bezugsrechts der Aktionäre gemäß § 186 Abs. 3 satz 4 AktG in 
vollem umfang Gebrauch machen zu können. 

vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen: 

a)  Die von der hauptversammlung vom 21. Mai 2014 unter  
Punkt 8 der tagesordnung erteilte Ermächtigung des vor-
stands zur Erhöhung des Grundkapitals (genehmigtes Kapital) 
wird unter gleichzeitiger Aufhebung des § 4 Abs. 2 der sat-
zung aufgehoben.

b)  Der vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital der Gesell-
schaft bis zum 20. Mai 2020 mit Zustimmung des Aufsichts-
rats einmalig oder in teilbeträgen um insgesamt bis zu  
Eur 23.403.166,60 durch Ausgabe neuer stückaktien gegen 
Bar- und/oder sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Ka-
pital i). Bei Bareinlagen können die neuen Aktien auch von 
einem oder mehreren Kreditinstituten bzw. einem anderen 
die voraussetzungen des § 186 Abs. 5 satz 1 AktG erfüllen-
den unternehmen mit der verpflichtung übernommen wer-
den, sie ausschließlich den Aktionären zum Bezug anzubieten 
(mittelbares Bezugsrecht). Grundsätzlich ist den Aktionären 
ein Bezugsrecht einzuräumen. Der vorstand wird jedoch er-
mächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht 
der Aktionäre auszuschließen,

(1) um spitzenbeträge vom Bezugsrecht auszunehmen;

(2) wenn die Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen erfolgt 
und der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis 
der bereits börsennotierten Aktien gleicher Ausstattung zum 
Zeitpunkt der endgültigen Festlegung des Ausgabebetrages 
durch den vorstand nicht wesentlich unterschreitet. Die An-
zahl der unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 
satz 4 AktG ausgegebenen Aktien darf insgesamt 10 % des 
Grundkapitals nicht überschreiten, und zwar weder im Zeit-
punkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausübung 
dieser Ermächtigung. Auf diese Zahl sind Aktien anzurechnen, 
die aufgrund Options- oder Wandelschuldverschreibungen 
ausgegeben werden oder auszugeben sind, sofern die schuld-
verschreibungen während der laufzeit dieser Ermächtigung 
in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 satz 4 AktG 
unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben werden; fer-
ner sind auf diese Zahl Aktien anzurechnen, die während der 
laufzeit dieser Ermächtigung aufgrund einer Ermächtigung 

tagesordnung



Drillisch AG 13

hauptversammlung 2015

zur verwendung eigener Aktien gemäß §§ 71 Abs. 1 Nr. 8, 186 
Abs. 3 satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgege-
ben oder veräußert werden;

(3) soweit es zum verwässerungsschutz erforderlich ist, um 
inhabern bzw. Gläubigern von Options- oder Wandlungsrech-
ten bzw. entsprechender Options-/Wandlungspflichten aus 
schuldverschreibungen, die von der Gesellschaft und/oder 
durch im unmittelbaren oder mittelbaren Mehrheitsbesitz 
der Gesellschaft stehende Gesellschaften ausgegeben wurden 
oder werden, ein Bezugsrecht in dem umfang zu gewähren, 
wie es ihnen nach Ausübung ihres Wandlungs- oder Options-
rechts bzw. nach Erfüllung der Options-/Wandlungspflicht zu-
stünde;

(4) wenn die Kapitalerhöhung gegen sacheinlagen erfolgt 
zur Gewährung von Aktien im rahmen von unternehmenszu-
sammenschlüssen oder zum Zweck des Erwerbs von unterneh-
men, unternehmensteilen, Beteiligungen an unternehmen 
oder sonstigen vermögensgegenständen;

(5) um neue Aktien bis zu einem anteiligen Betrag am Grund-
kapital von insgesamt Eur 2.925.395,00 als Belegschaftsaktien 
an Arbeitnehmer der Gesellschaft oder verbundener unter-
nehmen i.s.d. §§ 15 ff. AktG auszugeben.

Diese Ermächtigung ist – ohne Berücksichtigung von Aktien, 
die unter Bezugsrechtsausschluss zum Ausgleich von spitzen-
beträgen und/oder als verwässerungsschutz zugunsten von 
inhabern bzw. Gläubigern von schuldverschreibungen mit 
Wandlungs- und/oder Optionsrechten bzw. Wandlungs-/Op-
tionspflichten und/oder als Belegschaftsaktien und/oder bei 
Kapitalerhöhungen gegen sacheinlagen gemäß der Ermäch-
tigung in tagesordnungspunkt 9 der Einladung zur hauptver-
sammlung vom 21. Mai 2015 ausgegeben werden – insoweit 
beschränkt, als nach Ausübung der Ermächtigung die summe 
der unter dem Genehmigten Kapital i unter Ausschluss des Be-
zugsrechts ausgegebenen Aktien 30 % des zum Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens der Ermächtigung bzw. – falls dieser Wert 
geringer ist – des zum Zeitpunkt der Ausnutzung der Ermäch-
tigung bestehenden Grundkapitals nicht übersteigen darf. 
Auf diese 30 %-Grenze sind auch solche Aktien anzurechnen, 
die während der laufzeit der vorstehenden Ermächtigung 
unter Bezugsrechtsausschluss aus einem etwaigen anderen 
genehmigten Kapital ausgegeben werden, ferner solche Ak-
tien, die infolge einer Ausübung von schuldverschreibungen 
beigefügten Options- und/oder Wandlungsrechten bzw. Op-
tions-/Wandlungspflichten auszugeben sind, soweit die zuge-
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hörigen schuldverschreibungen während der laufzeit dieser 
Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben 
werden; ausgenommen von vorstehender Anrechnung sind 
Bezugsrechtsausschlüsse zum Ausgleich von spitzenbeträgen 
und/oder zum verwässerungsschutz zugunsten von inhabern 
bzw. Gläubigern von Options- oder Wandlungsrechten bzw. 
Options-/Wandlungspflichten aus schuldverschreibungen 
und/oder zur Ausgabe von Belegschaftsaktien und/oder bei 
Kapitalerhöhungen gegen sacheinlagen gemäß der Ermäch-
tigung in tagesordnungspunkt 9 der Einladung zur hauptver-
sammlung vom 21. Mai 2015.

Der vorstand wird ferner ermächtigt, mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats den weiteren inhalt der Aktienrechte und die 
Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen. Der Aufsichts-
rat wird ermächtigt, die Fassung der satzung entsprechend 
der jeweiligen Ausnutzung des Genehmigten Kapitals i oder 
nach Ablauf der Ermächtigungsfrist zu ändern.

c)  § 4 Abs. 2 der satzung wird mit Wirksamwerden dieses Be-
schlusses durch Eintragung in das handelsregister mit Wir-
kung für die Zukunft wie folgt neu gefasst: 

„(2) Der vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Ge-
sellschaft bis zum 20.  Mai 2020 mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats einmalig oder in teilbeträgen um insgesamt bis zu  
Eur 23.403.166,60 durch Ausgabe neuer stückaktien gegen 
Bar- und/oder sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapi- 
tal i). Bei Bareinlagen können die neuen Aktien auch von ei-
nem oder mehreren Kreditinstituten bzw. einem anderen die 
voraussetzungen des § 186 Abs. 5 satz 1 AktG erfüllenden un-
ternehmen mit der verpflichtung übernommen werden, sie 
ausschließlich den Aktionären zum Bezug anzubieten (mittel-
bares Bezugsrecht). Grundsätzlich ist den Aktionären ein Be-
zugsrecht einzuräumen. Der vorstand ist jedoch ermächtigt, 
mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktio-
näre auszuschließen,

a) um spitzenbeträge vom Bezugsrecht auszunehmen;

b) wenn die Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen erfolgt und 
der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis der 
bereits börsennotierten Aktien gleicher Ausstattung zum 
Zeitpunkt der endgültigen Festlegung des Ausgabebetra-
ges durch den vorstand nicht wesentlich unterschreitet. 
Die Anzahl der unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß 
§ 186 Abs. 3 satz 4 AktG ausgegebenen Aktien darf ins-
gesamt 10 % des Grundkapitals nicht überschreiten, und 
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zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im 
Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung. Auf die-
se Zahl sind Aktien anzurechnen, die aufgrund Options- 
oder Wandelschuldverschreibungen ausgegeben werden 
oder auszugeben sind, sofern die schuldverschreibungen 
während der laufzeit dieser Ermächtigung in entspre-
chender Anwendung des § 186 Abs. 3 satz 4 AktG unter 
Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben werden; ferner 
sind auf diese Zahl Aktien anzurechnen, die während der 
laufzeit dieser Ermächtigung aufgrund einer Ermächti-
gung zur verwendung eigener Aktien gemäß §§ 71 Abs. 1 
Nr. 8, 186 Abs. 3 satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugs-
rechts ausgegeben oder veräußert werden;

c) soweit es zum verwässerungsschutz erforderlich ist, um 
inhabern bzw. Gläubigern von Options- oder Wandlungs-
rechten bzw. entsprechender Options-/Wandlungspflich-
ten aus schuldverschreibungen, die von der Gesellschaft 
und/oder durch im unmittelbaren oder mittelbaren Mehr-
heitsbesitz der Gesellschaft stehende Gesellschaften aus-
gegeben wurden oder werden, ein Bezugsrecht in dem 
umfang zu gewähren, in dem es ihnen nach Ausübung 
ihres Wandlungs- oder Optionsrechts bzw. nach Erfüllung 
der Options-/Wandlungspflicht zustünde; 

d) wenn die Kapitalerhöhung gegen sacheinlagen erfolgt 
zur Gewährung von Aktien im rahmen von unterneh-
menszusammenschlüssen oder zum Zweck des Erwerbs 
von unternehmen, unternehmensteilen, Beteiligungen 
an unternehmen oder sonstigen vermögensgegenstän-
den;

e) um neue Aktien bis zu einem anteiligen Betrag am 
Grundkapital von insgesamt Eur 2.925.395,00 als Beleg-
schaftsaktien an Arbeitnehmer der Gesellschaft und/oder 
verbundener unternehmen i.s.d. §§ 15 ff. AktG auszuge-
ben.

Diese Ermächtigung ist – ohne Berücksichtigung von Aktien 
die unter Bezugsrechtsausschluss zum Ausgleich von spit-
zenbeträgen und/oder als verwässerungsschutz zugunsten 
von inhabern bzw. Gläubigern von schuldverschreibungen 
mit Wandlungs- und/oder Optionsrechten bzw. Wandlungs-/
Optionspflichten und/oder als Belegschaftsaktien und/oder 
bei Kapitalerhöhungen gegen sacheinlagen gemäß nachste-
hendem Abs. 3 ausgegeben werden – insoweit beschränkt, 
als nach Ausübung der Ermächtigung die summe der unter 
dem Genehmigten Kapital i unter Ausschluss des Bezugsrechts 
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ausgegebenen Aktien 30 % des zum Zeitpunkt des Wirksam-
werdens der Ermächtigung bzw. – falls dieser Wert geringer 
ist – des zum Zeitpunkt der Ausnutzung der Ermächtigung 
bestehenden Grundkapitals nicht übersteigen darf. Auf die-
se 30  %-Grenze sind auch solche Aktien anzurechnen, die 
während der laufzeit der vorstehenden Ermächtigung unter 
Bezugsrechtsausschluss aus einem etwaigen anderen geneh-
migten Kapital ausgegeben werden, ferner solche Aktien, die 
infolge einer Ausübung von schuldverschreibungen beige-
fügten Options- und/oder Wandlungsrechten bzw. Options-/
Wandlungspflichten auszugeben sind, soweit die zugehöri-
gen schuldverschreibungen während der laufzeit dieser Er-
mächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben 
werden; ausgenommen von vorstehender Anrechnung sind 
Bezugsrechtsausschlüsse zum Ausgleich von spitzenbeträgen 
und/oder zum verwässerungsschutz zugunsten von inhabern 
bzw. Gläubigern von Options- oder Wandlungsrechten bzw. 
Options-/Wandlungspflichten aus schuldverschreibungen 
und/oder zur Ausgabe von Belegschaftsaktien und/oder bei 
Kapitalerhöhungen gegen sacheinlagen gemäß nachstehen-
dem Abs. 3.

Der vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats den weiteren inhalt der Aktienrechte und die Bedin-
gungen der Aktienausgabe festzulegen. Der Aufsichtsrat ist 
ermächtigt, die Fassung der satzung entsprechend der jeweili-
gen Ausnutzung des Genehmigten Kapitals i oder nach Ablauf 
der Ermächtigungsfrist zu ändern.“

d)  Der vorstand wird angewiesen, die Aufhebung des bestehen-
den genehmigten Kapitals gemäß lit. a) der Beschlussfassung 
unter diesem tagesordnungspunkt 8 und die schaffung des 
neuen Genehmigten Kapitals i mit entsprechender satzungs-
änderung in § 4 Abs. 2 der satzung gemäß lit. b) und c) der 
Beschlussfassung unter diesem tagesordnungspunkt 8 mit der 
Maßgabe zum handelsregister anzumelden, dass die Eintra-
gung der Aufhebung des bestehenden genehmigten Kapitals 
gemäß lit. a) des Beschlusses erst erfolgt, wenn sichergestellt 
ist, dass unmittelbar im Anschluss die Beschlussfassung über  
§ 4 Abs. 2 der satzung gemäß lit. c) des Beschlusses eingetra-
gen wird. 

9.  Beschlussfassung über die Schaffung eines weiteren neuen ge-
nehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital II) und entsprechende 
Satzungsänderung

Die unter tagesordnungspunkt 8 vorgeschlagene Beschlussfassung 
über die schaffung des neuen Genehmigten Kapitals i beinhaltet 
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eine Ermächtigung des vorstands zur Erhöhung des Grundkapitals 
der Gesellschaft um bis zu 40 %. Die gesetzliche höchstgrenze für 
die schaffung von genehmigtem Kapital liegt demgegenüber bei 
der hälfte des Grundkapitals, das zur Zeit der Ermächtigung vor-
handen ist. um dem vorstand größtmögliche Flexibilität bei der 
Führung der Gesellschaft einzuräumen, hält es die verwaltung für 
angezeigt, den gesetzlichen rahmen für genehmigtes Kapital von 
bis zu 50  % des Grundkapitals voll auszuschöpfen. Das Bezugs-
recht soll allerdings in diesem Fall nur für sachkapitalerhöhungen 
ausgeschlossen werden können.

vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen:

a)  Der vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital der Gesell-
schaft bis zum 20.  Mai 2020 mit Zustimmung des Aufsichts-
rats einmalig oder in teilbeträgen um insgesamt bis zu  
Eur 5.850.791,65  durch Ausgabe neuer stückaktien gegen 
Bar- und/ oder sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Ka-
pital ii). Bei Bareinlagen können die neuen Aktien auch von 
einem oder mehreren Kreditinstituten bzw. einem anderen 
die voraussetzungen des § 186 Abs. 5 satz 1 AktG erfüllenden 
unternehmen mit der verpflichtung übernommen werden, 
sie ausschließlich den Aktionären zum Bezug anzubieten (mit-
telbares Bezugsrecht). 

 Grundsätzlich ist den Aktionären ein Bezugsrecht einzuräu-
men. Der vorstand wird jedoch ermächtigt, mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre für neue 
stückaktien aus dem Genehmigten Kapital ii auszuschließen, 
wenn die Kapitalerhöhung gegen sacheinlagen zur Gewäh-
rung von Aktien im rahmen von unternehmenszusammen-
schlüssen oder zum Zweck des Erwerbs von unternehmen, 
unternehmensteilen, Beteiligungen an unternehmen oder 
sonstigen vermögensgegenständen erfolgt.

 Der vorstand wird ferner ermächtigt, mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats den weiteren inhalt der Aktienrechte und die 
Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen. Der Aufsichts-
rat wird ermächtigt, die Fassung der satzung entsprechend 
der jeweiligen Ausnutzung des Genehmigten Kapitals ii oder 
nach Ablauf der Ermächtigungsfrist zu ändern. 

b)  Mit Wirksamwerden dieses Beschlusses durch Eintragung in 
das handelsregister wird ein vollständig neuer und wie folgt 
gefasster § 4 Abs. 3 in die satzung eingefügt:

„(3) Der vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Ge-
sellschaft bis zum 20.  Mai 2020 mit Zustimmung des Auf-
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sichtsrats einmalig oder in teilbeträgen um insgesamt bis zu  
Eur 5.850.791,65  durch Ausgabe neuer stückaktien gegen 
Bar- und/oder sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapi- 
tal ii). Bei Bareinlagen können die neuen Aktien auch von ei-
nem oder mehreren Kreditinstituten bzw. einem anderen die 
voraussetzungen des § 186 Abs. 5 satz 1 AktG erfüllenden un-
ternehmen mit der verpflichtung übernommen werden, sie 
ausschließlich den Aktionären zum Bezug anzubieten (mittel-
bares Bezugsrecht). Grundsätzlich ist den Aktionären ein Be-
zugsrecht einzuräumen. Der vorstand ist jedoch ermächtigt, 
mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Akti-
onäre für neue stückaktien aus dem Genehmigten Kapital ii 
auszuschließen, wenn die Kapitalerhöhung gegen sachein-
lagen zur Gewährung von Aktien im rahmen von unterneh-
menszusammenschlüssen oder zum Zweck des Erwerbs von 
unternehmen, unternehmensteilen, Beteiligungen an unter-
nehmen oder sonstigen vermögensgegenständen erfolgt.

Der vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats den weiteren inhalt der Aktienrechte und die Be-
dingungen der Aktienausgabe festzulegen. Der Aufsichtsrat 
ist ermächtigt, die Fassung der satzung entsprechend der je-
weiligen Ausnutzung des Genehmigten Kapitals ii oder nach 
Ablauf der Ermächtigungsfrist zu ändern.“

c)  § 4 Abs. 3 der satzung in seiner bisher geltenden Fassung wird 
zum neuen § 4 Abs. 4 der satzung.

d)  § 4 Abs. 4 der satzung in seiner bisher geltenden Fassung wird 
zum neuen § 4 Abs. 5 der satzung.

10. Beschlussfassung über die Aufhebung der bestehenden und die 
Erteilung einer neuen Ermächtigung zur Ausgabe von Options-
schuldverschreibungen, Wandelschuldverschreibungen, Genuss-
rechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen bzw. Kombi-
nationen dieser Instrumente nebst Schaffung eines Bedingten 
Kapitals 2015 sowie entsprechende Satzungsänderung

von der durch die hauptversammlung am 21. Mai 2014 unter ta-
gesordnungspunkt 9 beschlossenen Ermächtigung des vorstands 
zur Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuldverschreibun-
gen sowie von Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschrei-
bungen bzw. Kombinationen dieser instrumente im Gesamt-
nennbetrag von bis zu Eur 750.000.000,00 wurde bislang kein 
Gebrauch gemacht. Die Ermächtigung sieht die Möglichkeit vor, 
bei der Begebung entsprechender schuldverschreibungen das 
Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen. Diese Möglichkeit 
ist allerdings aufgrund der in der Ermächtigung enthaltenen 
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Anrechnungsklausel durch die Ausübung der Ermächtigung zur  
veräußerung eigener Aktien Ende  November  2014 in höhe von  
ca. 9,76 % des Grundkapitals unter Ausschluss des Bezugsrechts 
der Aktionäre fast vollständig ausgeschöpft. um der Gesellschaft 
auch künftig diese attraktive Form der unternehmensfinanzie-
rung offen zu halten und bei Bedarf von der Möglichkeit des 
Ausschlusses des Bezugsrechts der Aktionäre gemäß § 186 Abs. 3 
satz 4 AktG in vollem umfang Gebrauch machen zu können, soll 
eine neue Ermächtigung beschlossen sowie zur Bedienung ein Be-
dingtes Kapital 2015 geschaffen werden. hierbei soll neben der 
Möglichkeit zur Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuld-
verschreibungen auch die Möglichkeit zur Ausgabe von Genuss-
rechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen bzw. Kombinati-
onen der vorgenannten instrumente vorgesehen werden.

vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen:

a) Aufhebung der bestehenden Ermächtigung zur Ausgabe von 
Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen sowie von 
Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen bzw. 
Kombinationen dieser Instrumente

Die von der hauptversammlung am 21. Mai 2014 zu Punkt 9  
der tagesordnung erteilte Ermächtigung zur Ausgabe von 
Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen sowie von 
Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen bzw. 
Kombinationen dieser instrumente wird für die Zeit ab Wirk-
samwerden der nachfolgenden neuen Ermächtigung aufge-
hoben. 

b) Erteilung einer neuen Ermächtigung des Vorstands zur Aus-
gabe von Optionsschuldverschreibungen, Wandelschuldver-
schreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldver-
schreibungen bzw. Kombinationen dieser Instrumente

(1) Ermächtigungszeitraum, Nennbetrag, Aktienzahl 

Der vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichts-
rats bis zum 20. Mai 2020 einmalig oder mehrmals 

– durch die Gesellschaft oder durch im unmittelbaren oder 
mittelbaren Mehrheitsbesitz der Gesellschaft stehende 
Gesellschaften („nachgeordnete Konzernunternehmen“) 
Optionsschuldverschreibungen, Wandelschuldverschrei-
bungen, Genussrechte und/oder Gewinnschuldverschrei-
bungen bzw. Kombinationen dieser instrumente (zusam-
men „schuldverschreibungen“) im Gesamtnennbetrag 
von bis zu Eur 750.000.000,00 mit oder ohne laufzeitbe-
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grenzung (zusammen „schuldverschreibungen“) zu bege-
ben und 

– für solche von nachgeordneten Konzernunternehmen  
der Gesellschaft begebene schuldverschreibungen die  
Garantie zu übernehmen 

und den inhabern oder Gläubigern von schuldverschrei-
bungen Options- oder Wandlungsrechte auf insgesamt bis 
zu 16.000.000 auf den inhaber lautende nennbetragslose 
stückaktien der Gesellschaft mit einem anteiligen Betrag am 
Grundkapital von bis zu Eur 17.600.000,00 nach näherer Maß-
gabe der jeweiligen Options- oder Wandelschuldbedingungen 
(zusammen „Bedingungen der schuldverschreibungen“) zu 
gewähren. Die jeweiligen Bedingungen der schuldverschrei-
bungen können auch eine Options- bzw. Wandlungspflicht 
vorsehen. Die schuldverschreibungen können außer in Euro 
auch – unter Begrenzung auf den entsprechenden Euro-Ge-
genwert – in der gesetzlichen Währung eines OEcD-landes 
begeben werden. 

Die einzelnen Emissionen können in jeweils unter sich gleich-
berechtigte teilschuldverschreibungen eingeteilt werden. 

(2) Bezugsrecht, Bezugsrechtsausschluss 

Den Aktionären steht grundsätzlich ein Bezugsrecht auf die 
schuldverschreibungen zu; die schuldverschreibungen kön-
nen auch von einem oder mehreren Kreditinstituten bzw. 
einem anderen die voraussetzungen des § 186 Abs. 5 satz 1 
AktG erfüllenden unternehmen mit der verpflichtung über-
nommen werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten 
(mittelbares Bezugsrecht). Der vorstand ist jedoch ermächtigt, 
mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktio-
näre auf die schuldverschreibungen auszuschließen, 

– um spitzenbeträge, die sich aufgrund des Bezugsverhält-
nisses ergeben, vom Bezugsrecht der Aktionäre auf die 
schuldverschreibungen auszunehmen;

– sofern sie gegen bar ausgegeben werden und der Aus-
gabepreis den nach anerkannten finanzmathematischen 
Methoden ermittelten theoretischen Marktwert der 
schuldverschreibungen nicht wesentlich unterschreitet; 
dies gilt jedoch nur insoweit, als die zur Bedienung der 
dabei begründeten Options- und/oder Wandlungsrechte 
bzw. der Options-/Wandlungspflichten auszugebenden 
Aktien insgesamt 10  % des Grundkapitals nicht über-
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schreiten, und zwar weder bezogen auf den Zeitpunkt 
des Wirksamwerdens noch auf den Zeitpunkt der Aus-
übung dieser Ermächtigung; auf diese Zahl ist der anteili-
ge Betrag des Grundkapitals anzurechnen, der auf Aktien 
entfällt, die während der laufzeit dieser Ermächtigung 
unter Ausschluss des Bezugsrechts in direkter oder ent-
sprechender Anwendung des §  186 Abs.  3 satz  4 AktG 
ausgegeben oder verwendet werden; 

– soweit es zum verwässerungsschutz erforderlich ist, um 
inhabern bzw. Gläubigern von Options- oder Wand-
lungsrechten bzw. Options-/Wandlungspflichten aus 
schuldverschreibungen, die von der Gesellschaft und/
oder nachgeordneten Konzernunternehmen ausgegeben 
wurden oder werden, ein Bezugsrecht in dem umfang 
zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung der Options- 
oder Wandlungsrechte bzw. nach Erfüllung von Options-/
Wandlungspflichten zustehen würde;

– soweit Genussrechte oder Gewinnschuldverschreibungen 
ohne Wandlungsrecht, Optionsrecht, Wandlungspflicht 
oder Optionspflicht ausgegeben werden, wenn diese 
Genussrechte oder Gewinnschuldverschreibungen obliga-
tionsähnlich ausgestattet sind, das heißt keine Mitglied-
schaftsrechte in der Gesellschaft begründen, keine Betei-
ligung am liquidationserlös gewähren und die höhe der 
verzinsung nicht auf Grundlage der höhe des Jahresüber-
schusses, des Bilanzgewinns oder der Dividende berech-
net wird; außerdem müssen in diesem Fall die verzinsung 
und der Ausgabebetrag der Genussrechte oder Gewinn-
schuldverschreibungen den zum Zeitpunkt der Begebung 
aktuellen Marktkonditionen entsprechen.

Diese Ermächtigung ist – ohne Berücksichtigung von Aktien 
die unter Bezugsrechtsausschluss zum Ausgleich von spitzen-
beträgen und/oder als verwässerungsschutz zugunsten von 
inhabern bzw. Gläubigern von schuldverschreibungen aus-
gegeben werden – insoweit beschränkt, als die unter dieser 
Ermächtigung nach Ausübung der Options- bzw. Wandlungs-
rechte und Options- bzw. Wandlungspflichten unter Aus-
schluss des Bezugsrechts ausgegebenen Aktien 20 % des zum 
Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Ermächtigung bzw. – falls 
dieser Wert geringer ist – des zum Zeitpunkt der Ausnutzung 
der Ermächtigung bestehenden Grundkapitals nicht überstei-
gen dürfen. Auf diese 20 %-Grenze sind auch solche Aktien 
anzurechnen, die während der laufzeit dieser Ermächtigung 
unter Bezugsrechtsausschluss unter einem genehmigten Ka-
pital ausgegeben werden, wobei ein Bezugsrechtsausschluss 
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zum Ausgleich von spitzenbeträgen und/oder zum verwäs-
serungsschutz zugunsten von inhabern bzw. Gläubigern von 
schuldverschreibungen mit Wandlungs- und/oder Options-
recht bzw. Wandlungs-/Optionspflicht und/oder zur Ausgabe 
von Belegschaftsaktien unbeachtlich bleibt. 

(3) Wandlungs- und Optionsrecht 

im Falle der Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen er-
halten die inhaber bzw. Gläubiger das recht, diese gemäß den 
vom vorstand festgelegten Bedingungen der schuldverschrei-
bungen in auf den inhaber lautende stückaktien der Gesell-
schaft zu wandeln. Das Wandlungsverhältnis ergibt sich aus 
der Division des Nennbetrags oder, sofern es die Bedingungen 
vorsehen, eines unter dem Nennbetrag liegenden Ausgabe-
betrags einer teilwandelschuldverschreibung durch den fest-
gesetzten Wandlungspreis für eine Aktie der Gesellschaft und 
kann auf eine volle Zahl auf- oder abgerundet werden; ferner 
kann eine in bar zu leistende Zuzahlung und die Zusammen-
legung oder ein Ausgleich für nicht wandlungsfähige spitzen 
festgesetzt werden. Die Wandelschuldbedingungen können 
ein variables Wandlungsverhältnis und eine Bestimmung des 
Wandlungspreises (vorbehaltlich des nachfolgend bestimm-
ten Mindestpreises) innerhalb einer vorgegebenen Bandbrei-
te in Abhängigkeit von der Entwicklung des Börsenkurses 
der Aktie der Gesellschaft während der laufzeit der Anleihe 
vorsehen. Der anteilige Betrag des Grundkapitals, der auf die 
je teilwandelschuldverschreibung zu beziehenden Aktien 
entfällt, darf den Nennbetrag der teilschuldverschreibungen 
nicht übersteigen. §§ 9 Abs. 1 und 199 Abs. 2 AktG bleiben un-
berührt. Entsprechendes gilt, wenn sich das Wandlungsrecht 
bzw. die Wandlungspflicht auf ein Genussrecht oder eine Ge-
winnschuldverschreibung bezieht.

im Falle der Ausgabe von Optionsschuldverschreibungen 
werden jeder teiloptionsschuldverschreibung ein oder meh-
rere Optionsscheine beigefügt, die den inhaber nach näherer 
Maßgabe der vom vorstand festzulegenden Bedingungen 
der schuldverschreibungen zum Bezug von auf den inhaber 
lautenden stückaktien der Gesellschaft berechtigen. Die Op-
tionsbedingungen können vorsehen, dass der Optionspreis 
auch durch Übertragung von teiloptionsschuldverschreibun-
gen und gegebenenfalls eine bare Zuzahlung erfüllt wer-
den kann. Das Bezugsverhältnis ergibt sich aus der Division 
des Nennbetrags oder, sofern es die Optionsbedingungen 
vorsehen, eines unter dem Nennbetrag liegenden Ausga-
bebetrags einer teiloptionsschuldverschreibung durch den 
festgesetzten Optionspreis für eine Aktie der Gesellschaft.  
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Der anteilige Betrag des Grundkapitals, der auf die je teil- 
optionsschuldverschreibung zu beziehenden Aktien entfällt, 
darf den Nennbetrag der teiloptionsschuldverschreibungen 
nicht übersteigen. soweit sich Bruchteile von Aktien ergeben, 
kann vorgesehen werden, dass diese Bruchteile nach Maßga-
be der Bedingungen der schuldverschreibungen, gegebenen-
falls gegen Zuzahlung, zum Bezug ganzer Aktien aufaddiert 
werden können. §§ 9 Abs. 1 und 199 Abs. 2 AktG bleiben un-
berührt. Entsprechendes gilt, wenn Optionsscheine einem Ge-
nussrecht oder einer Gewinnschuldverschreibung beigefügt 
werden.

Die Bedingungen der schuldverschreibungen können das 
recht der Gesellschaft vorsehen, im Falle der Wandlung bzw. 
Optionsausübung nicht neue Aktien zu gewähren, sondern ei-
nen Geldbetrag zu zahlen, der für die Anzahl der anderenfalls 
zu liefernden Aktien dem volumengewichteten durchschnitt-
lichen Börsenkurs der Aktien der Gesellschaft im Xetra-handel 
der Frankfurter Wertpapierbörse (oder in einem entsprechen-
den Nachfolgesystem) während der zehn Börsentage vor oder 
nach Erklärung der Wandlung bzw. der Optionsausübung ent-
spricht. Die Bedingungen der schuldverschreibungen können 
auch vorsehen, dass die Wandelschuldverschreibungen nach 
Wahl der Gesellschaft statt in neue Aktien aus bedingtem Ka-
pital auch in bereits existierende Aktien der Gesellschaft oder 
einer anderen börsennotierten Gesellschaft gewandelt wer-
den bzw. das Optionsrecht aus Optionsschuldverschreibungen 
durch lieferung solcher Aktien erfüllt werden kann. 

(4) Wandlungs- bzw. Optionspflicht

Die Bedingungen der schuldverschreibungen können auch 
eine Wandlungs- bzw. Optionspflicht zum Ende der laufzeit 
(oder zu einem anderen Zeitpunkt) oder das recht der Gesell-
schaft vorsehen, bei Endfälligkeit der schuldverschreibungen 
(dies umfasst auch eine Fälligkeit wegen Kündigung) den An-
leihegläubigern ganz oder teilweise anstelle der Zahlung des 
fälligen Geldbetrags Aktien zu gewähren (Aktienlieferungs-
recht). 

(5) Options- oder Wandlungspreis, verwässerungsschutz 

im Falle der Ausgabe von schuldverschreibungen, die ein 
Wandlungs- und/oder Optionsrecht bzw. eine Wandlungs-/
Optionspflicht gewähren bzw. bestimmen, errechnet sich 
der Options- oder Wandlungspreis nach den folgenden 
Grundlagen. Der jeweils festzusetzende Options- oder Wand-
lungspreis für eine auf den inhaber lautende stückaktie der 
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Gesellschaft muss mindestens 80  % des durchschnittlichen  
volumengewichteten Börsenkurses der Aktien der Gesellschaft 
im Xetra-handel an der Frankfurter Wertpapierbörse (oder 
einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an den letzten zehn 
Börsenhandelstagen vor dem tag der Beschlussfassung durch 
den vorstand über die Ausgabe der schuldverschreibungen 
betragen oder, sofern den Aktionären ein Bezugsrecht auf die 
schuldverschreibungen zusteht, mindestens 80 % des durch-
schnittlichen volumengewichteten Börsenkurses der Aktien 
der Gesellschaft im Xetra-handel an der Frankfurter Wert-
papierbörse (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) 
im Zeitraum vom Beginn der Bezugsfrist bis zum vortag der 
Bekanntmachung der endgültigen Konditionen gemäß § 186 
Abs. 2 satz 2 AktG entsprechen, falls nicht schon vor Beginn 
des Bezugsrechtshandels der Options- bzw. Wandlungspreis 
endgültig betraglich festgelegt wurde.

in den Fällen einer Options- bzw. Wandlungspflicht oder 
eines Aktienlieferungsrechts kann der Options- bzw. Wand-
lungspreis nach näherer Maßgabe der Bedingungen auch 
unterhalb des oben genannten Mindestpreises (80 %) liegen, 
muss jedoch zumindest dem durchschnittlichen volumenge-
wichteten Börsenkurs der Aktien der Gesellschaft im Xetra- 
handel an der Frankfurter Wertpapierbörse (oder einem ver-
gleichbaren Nachfolgesystem) während eines Zeitraums von 
zehn Börsenhandelstagen vor dem tag der Endfälligkeit bzw. 
dem anderen festgelegten Zeitpunkt entsprechen. 

Der anteilige Betrag des Grundkapitals der auszugebenden 
Aktien der Gesellschaft darf den Nennbetrag der schuldver-
schreibungen nicht übersteigen. §§ 9 Abs. 1 und 199 Abs. 2 
AktG bleiben unberührt. 

Der Options- bzw. Wandlungspreis kann unbeschadet der  
§§ 9 Abs. 1 und 199 Abs. 2 AktG aufgrund einer verwässe-
rungsschutzklausel nach näherer Bestimmung der Bedingun-
gen der schuldverschreibungen dann ermäßigt werden, wenn 
die Gesellschaft bis zum Ablauf der Options- oder Wandlungs-
frist unter Einräumung eines Bezugsrechts an ihre Aktionäre 
das Grundkapital erhöht oder weitere schuldverschreibungen 
begibt oder garantiert und den inhabern schon bestehender 
Options- oder Wandlungsrechte bzw. -pflichten hierbei kein 
Bezugsrecht eingeräumt wird. Die Bedingungen der schuld-
verschreibungen können auch für andere Maßnahmen der 
Gesellschaft, die zu einer wirtschaftlichen verwässerung des 
Wertes der Options- bzw. Wandlungsrechte bzw. -pflich-
ten führen können, eine wertwahrende Anpassung des Op-
tions- bzw. Wandlungspreises vorsehen. Die Ermäßigung des 
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Options- bzw. Wandlungspreises kann auch durch eine Bar-
zahlung bei Ausübung des Options- bzw. Wandlungsrechts 
oder bei der Erfüllung einer Options- oder Wandlungspflicht 
bewirkt werden. in jedem Fall darf der anteilige Betrag am 
Grundkapital der je schuldverschreibung zu beziehenden Ak-
tien den Nennbetrag der schuldverschreibung nicht überstei-
gen. 

(6) Weitere Gestaltungsmöglichkeiten 

Der vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichts-
rats unter Beachtung der vorstehenden vorgaben die weite-
ren Einzelheiten der Ausgabe und Ausstattung der schuld-
verschreibungen und deren Bedingungen festzusetzen bzw. 
im Einvernehmen mit den Organen des die schuldverschrei-
bungen begebenden nachgeordneten Konzernunternehmens 
festzulegen, insbesondere Zinssatz, Art der verzinsung, Aus-
gabekurs, laufzeit und stückelung, Bezugs- bzw. umtausch-
verhältnis, Begründung von Wandlungs-/Optionspflichten, 
Festlegung einer baren Zuzahlung, Ausgleich oder Zusam-
menlegung von spitzen, Barzahlung statt lieferung von Ak-
tien, lieferung eigener statt Ausgabe neuer Aktien, Options- 
bzw. Wandlungspreis, verwässerungsschutzbestimmungen 
sowie Options- bzw. Wandlungszeitraum.

c) Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2015 sowie zuge-
hörige Satzungsänderung

Das Grundkapital wird um bis zu Eur 17.600.000,00 durch  
Ausgabe von bis zu 16.000.000 auf den inhaber lautende nenn-
betragslose stückaktien mit Gewinnberechtigung ab Beginn 
des Geschäftsjahres ihrer Ausgabe bedingt erhöht. Die be-
dingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von Aktien an 
die inhaber oder Gläubiger von Optionsschuldverschreibun-
gen, Wandelschuldverschreibungen, Genussrechten, und/oder 
Gewinnschuldverschreibungen bzw. Kombinationen dieser  
instrumente, die aufgrund der Ermächtigung unter tagesord-
nungspunkt 10 der hauptversammlung vom 21. Mai 2015 von 
der Gesellschaft oder einer im unmittelbaren oder mittelba-
ren Mehrheitsbesitz der Gesellschaft stehenden Gesellschaft 
gegen Barleistung begeben werden und ein Wandlungs- bzw. 
Optionsrecht auf auf den inhaber lautende stückaktien der 
Gesellschaft gewähren bzw. eine Wandlungs-/Optionspflicht 
bestimmen. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu dem 
nach Maßgabe der vorstehenden Ermächtigung jeweils fest-
gelegten Options- bzw. Wandlungspreis. Die bedingte Kapi-
talerhöhung ist nur insoweit durchzuführen, als von Options- 
und/oder Wandlungsrechten aus den schuldverschreibungen 
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Gebrauch gemacht wird bzw. Options-/Wandlungspflichten 
aus den schuldverschreibungen erfüllt werden und soweit 
nicht ein Barausgleich gewährt oder eigene Aktien oder Ak-
tien einer anderen börsennotierten Gesellschaft zur Bedie-
nung eingesetzt werden. Der vorstand wird ermächtigt, mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der 
Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen 
(Bedingtes Kapital 2015).

in § 4 der satzung wird der bisherige Abs. 4 und künftige 
Abs. 5 aufgehoben und wie folgt neu gefasst: 

„(5) Das Grundkapital ist um bis zu Eur 17.600.000,00 durch 
Ausgabe von bis zu 16.000.000 auf den inhaber lautende 
nennbetragslose stückaktien mit Gewinnberechtigung ab Be-
ginn des Geschäftsjahres ihrer Ausgabe bedingt erhöht. Die 
bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von Aktien 
an die inhaber oder Gläubiger von Optionsschuldverschrei-
bungen, Wandelschuldverschreibungen, Genussrechten und/
oder Gewinnschuldverschreibungen bzw. Kombinationen die-
ser instrumente, die aufgrund der Ermächtigung unter tages-
ordnungspunkt 10 der hauptversammlung vom 21. Mai 2015 
von der Gesellschaft oder einer im unmittelbaren oder mittel-
baren Mehrheitsbesitz der Gesellschaft stehenden Gesellschaft 
gegen Barleistung begeben werden und ein Wandlungs- bzw. 
Optionsrecht auf auf den inhaber lautende stückaktien der 
Gesellschaft gewähren bzw. eine Wandlungs-/Optionspflicht 
bestimmen. Die bedingte Kapitalerhöhung ist nur insoweit 
durchzuführen, als von Options- und/oder Wandlungsrechten 
aus den schuldverschreibungen Gebrauch gemacht wird bzw. 
Options-/Wandlungspflichten aus den schuldverschreibungen 
erfüllt werden und soweit nicht ein Barausgleich gewährt 
oder eigene Aktien oder Aktien einer anderen börsennotier-
ten Gesellschaft zur Bedienung eingesetzt werden. Der vor-
stand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die 
weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapi-
talerhöhung festzusetzen (Bedingtes Kapital 2015).“ 

Der Aufsichtsrat wird in Übereinstimmung mit § 13 der sat-
zung ermächtigt, die Fassung der satzung entsprechend der 
jeweiligen Ausnutzung des Bedingten Kapitals 2015 bzw. bei 
Funktionsloswerden des Bedingten Kapitals 2015 (keine Aus-
nutzung des Bedingten Kapitals 2015 mehr möglich) anzupas-
sen.
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Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung zu Punkt 6 der Ta-
gesordnung gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 i. V. m. § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG 
über den Bezugsrechtsausschluss im Zusammenhang mit der Ermäch-
tigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien 

tagesordnungspunkt 6 enthält den vorschlag der verwaltung, die 
Gesellschaft gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG zu ermächtigen, bis zum  
20. Mai 2020 eigene Aktien bis zu einem Anteil von insgesamt 10 % 
des zum Zeitpunkt der Beschlussfassung bestehenden Grundkapitals 
zu erwerben. 

Mit der vorgeschlagenen Ermächtigung wird die Gesellschaft in die 
lage versetzt, das instrument des Erwerbs eigener Aktien für die mit 
einem solchen Erwerb verbundenen vorteile im interesse der Gesell-
schaft und der Aktionäre weiterhin zu nutzen und die erworbenen 
Aktien entsprechend der Ermächtigung zu verwenden. von dieser Er-
mächtigung zum Erwerb eigener Aktien hat der vorstand in der Weise 
Gebrauch gemacht, dass er die Ermächtigung zur veräußerung eige-
ner Aktien ausgeübt und Ende November 2014 stück 5.189.015 eigene 
Aktien der Gesellschaft (rund 9,76 % des Grundkapitals) gemäß lit. c) 
Ziff.  1 dieser Ermächtigung im rahmen einer Privatplatzierung voll-
ständig an institutionelle Anleger veräußert hat. Damit ist die Ermäch-
tigung zur veräußerung eigener Aktien an Dritte zum börsennahen 
Kurs unter Ausschluss des Bezugsrechts bis zu einer höhe von 10 % 
des Grundkapitals bis auf einen kleinen restbetrag vollständig aus-
geschöpft. 

Die vorgeschlagene Ermächtigung erlaubt es, die erworbenen Aktien 
im interesse der Gesellschaft auch unter Bezugsrechtsausschluss ent-
sprechend § 186 Abs. 3 satz 4 AktG zu verwerten und eigene Aktien 
erneut zu erwerben. Dabei dürfen auf die erworbenen Aktien zusam-
men mit anderen eigenen Aktien, die sich im Besitz der Gesellschaft 
befinden, zu keinem Zeitpunkt mehr als 10 % des Grundkapitals ent-
fallen. Einbezogen in die Berechnung werden auch Aktien der Drillisch 
Aktiengesellschaft, die von abhängigen oder in ihrem Mehrheitsbesitz 
stehenden unternehmen sowie von sonstigen Dritten, deren Aktien 
der Drillisch Aktiengesellschaft gemäß den §§ 71a ff. AktG zuzurech-
nen sind, gehalten werden. 

Die vorgeschlagene Ermächtigung sieht vor, dass der Gesellschaft ne-
ben der Möglichkeit des Erwerbs eigener Aktien über die Börse auch 
gestattet wird, eigene Aktien mittels eines öffentlichen Kaufangebots 
bzw. mittels einer verkaufsaufforderung, eines öffentliches tausch-
angebots oder auf anderem Wege zu erwerben. Die Ermächtigung 
kann ganz oder in teilen, einmal oder mehrmals, in verfolgung ei-
nes oder mehrerer Zwecke ausgeübt werden. Der Erwerb kann dabei 
durch die Gesellschaft, durch abhängige oder in Mehrheitsbesitz der 
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Gesellschaft stehende unternehmen oder durch auf deren rechnung 
oder auf rechnung der Gesellschaft handelnde Dritte durchgeführt 
werden.

im Falle eines öffentlichen Kaufangebots oder einer verkaufsauf-
forderung kann jeder verkaufswillige Aktionär der Gesellschaft ent-
scheiden, wie viele Aktien und, bei Festlegung einer Preisspanne, zu 
welchem Preis er diese anbieten möchte. Übersteigt die zum festge-
setzten Preis angebotene Menge die von der Gesellschaft nachgefrag-
te Anzahl an Aktien, soll es möglich sein, dass der Erwerb nach dem 
verhältnis der angedienten Aktien (Andienungsquoten) erfolgt. Nur 
wenn im Grundsatz ein Erwerb nach Andienungsquoten statt nach 
Beteiligungsquoten erfolgt, lässt sich das Erwerbsverfahren in einem 
wirtschaftlich vernünftigen rahmen technisch abwickeln. Übersteigt 
die zum festgesetzten Preis angebotene Menge die von der Gesell-
schaft nachgefragte Anzahl der Aktien, so muss eine Zuteilung der 
Annahme der verkaufsangebote erfolgen. hierbei soll es möglich sein, 
eine bevorrechtigte Annahme kleiner Offerten oder kleiner teile von 
Offerten bis zu höchstens 100 stückaktien je Aktionär vorzusehen. 
Diese Möglichkeit dient dazu, gebrochene Beträge bei der Festlegung 
der zu erwerbenden Quoten und kleine restbestände zu vermeiden 
und damit die technische Abwicklung zu erleichtern. 

Die Gesellschaft soll anstelle einer Barleistung andere börsenzugelas-
sene Aktien als Gegenleistung zum tausch anbieten können, was für 
die Aktionäre eine attraktive variante zum öffentlichen Kaufangebot 
darstellen kann. Der Gesellschaft verschafft es zusätzliche handlungs-
optionen, um die auch im interesse der Aktionäre liegende optimale 
struktur für einen Aktienrückerwerb nutzen zu können. Dabei kann 
ein bestimmtes tauschverhältnis festgelegt werden. Eine Barleistung 
kann als weitere, den angebotenen tausch ergänzende Kaufpreiszah-
lung oder zur Abgeltung von spitzenbeträgen erbracht werden. so-
fern die Anzahl der angedienten bzw. angebotenen Aktien die zum 
Erwerb vorgesehene Aktienanzahl übersteigt, erfolgt der Erwerb bzw. 
die Annahme unter Ausschluss eines Andienungsrechts der Aktionäre 
nach dem verhältnis der angedienten bzw. angebotenen Aktien, um 
das Erwerbsverfahren zu vereinfachen. Dieser vereinfachung dient 
auch die bevorrechtigte Berücksichtigung geringer stückzahlen bis zu 
100 stück angedienter Aktien je Aktionär. 

Die erworbenen eigenen Aktien dürfen zu allen gesetzlich zulässigen 
Zwecken verwendet werden, insbesondere auch zu den folgenden:

Die erworbenen eigenen Aktien sollen auch außerhalb der Börse ge-
gen Barleistung veräußert werden können. Die vorgeschlagene Er-
mächtigung sieht vor, dass das Bezugsrecht bei einer veräußerung der 
erworbenen eigenen Aktien an Dritte ausgeschlossen ist, sofern die 
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erworbenen Aktien zu einem Preis veräußert werden, der den Bör-
senkurs von Aktien gleicher Ausstattung zum Zeitpunkt der veräuße-
rung nicht wesentlich unterschreitet. Als maßgeblicher Börsenkurs gilt 
dabei der Mittelwert der schlusskurse der Aktie der Gesellschaft im 
Xetra-handel (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an der 
Frankfurter Wertpapierbörse während der letzten fünf Börsenhan-
delstage vor der veräußerung der Aktien. Die Ermächtigung erlaubt 
insoweit insbesondere eine schnellere und kostengünstigere Platzie-
rung der Aktien als bei deren veräußerung unter Einräumung eines 
Bezugsrechts an die Aktionäre. 

Die vermögens- wie auch die stimmrechtsinteressen der Aktionäre 
werden bei dieser veräußerung von eigenen Aktien an Dritte unter 
Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre entsprechend § 186 Abs. 3 
satz 4 AktG angemessen gewahrt. Dem Gedanken des verwässerungs-
schutzes der Aktionäre wird dadurch rechnung getragen, dass die 
Aktien nur zu einem Preis veräußert werden dürfen, der den maß-
geblichen Börsenkurs nicht wesentlich unterschreitet. Die endgültige 
Festlegung des veräußerungspreises für die eigenen Aktien geschieht 
zeitnah vor der veräußerung. Der vorstand wird sich dabei – unter Be-
rücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten – bemühen, einen 
eventuellen Abschlag auf den Börsenkurs so niedrig wie möglich zu 
halten. interessierte Aktionäre können ihre Beteiligungsquote zu im 
Wesentlichen gleichen Bedingungen durch Zukäufe im Markt erhal-
ten. Diese Ermächtigung beschränkt sich darüber hinaus auf insgesamt 
höchstens 10 % des im Zeitpunkt der Beschlussfassung der hauptver-
sammlung oder – falls dieser Betrag niedriger ist – des zum Zeitpunkt 
der veräußerung der Aktien eingetragenen Grundkapitals der Gesell-
schaft. Auf diese Begrenzung von 10 % des Grundkapitals sind dieje-
nigen Aktien anzurechnen, die unter Ausnutzung einer während der 
laufzeit dieser Ermächtigung geltenden Ermächtigung zur Ausgabe 
neuer Aktien aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss des Bezugs-
rechts ausgegeben werden. Ferner sind auf diese Begrenzung auf 
10 % des Grundkapitals diejenigen Aktien anzurechnen, die zur Be-
dienung von schuldverschreibungen mit Wandel- und/oder Options-
recht bzw. Wandlungs-/Optionspflicht ausgegeben werden oder aus-
zugeben sind, sofern die schuldverschreibungen während der laufzeit 
dieser Ermächtigung in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 
satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben werden. 

Darüber hinaus sieht die Ermächtigung vor, die erworbenen Aktien 
auch zur Bedienung von schuldverschreibungen mit Wandlungs- und/
oder Optionsrecht bzw. Wandlungs-/Optionspflicht zu verwenden. Es 
kann zweckmäßig sein, anstelle neuer Aktien aus einer Kapitalerhö-
hung ganz oder teilweise eigene Aktien zur Erfüllung der Wandlungs- 
oder Optionsrechte bzw. Wandlungs-/Optionspflichten einzusetzen, 
da anders als bei Ausnutzung bedingten Kapitals keine neuen Aktien 
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geschaffen werden müssen. Bei der Entscheidung darüber, ob eigene 
Aktien geliefert werden oder das bedingte Kapital ausgenutzt wird, 
wird der vorstand die interessen der Gesellschaft und der Aktionäre 
sorgfältig abwägen. 

Die Ermächtigung sieht zudem vor, dass das Bezugsrecht auch bei der 
Übertragung der erworbenen Aktien gegen vermögensgegenstände, 
insbesondere auch Forderungen gegen die Gesellschaft, im Zusam-
menhang mit dem Erwerb von unternehmen, Beteiligungen an unter-
nehmen oder teile von unternehmen oder unternehmenszusammen-
schlüssen ausgeschlossen wird. Die Gesellschaft wird dadurch in die 
lage versetzt, eigene Aktien in diesen Fällen als Gegenleistung – auch 
in Kombination mit anderen Formen der Gegenleistung – anzubieten 
und insbesondere Forderungen gegen die Gesellschaft durch eigene 
Aktien zu begleichen. unternehmenserweiterungen erfordern in der 
regel rasche Entscheidungen. Durch die vorgesehene Ermächtigung 
kann der vorstand auf dem Markt rasch und flexibel auf sich bietende 
Gelegenheiten reagieren und Möglichkeiten zur unternehmenserwei-
terung ausnutzen. Der Preis, zu dem eigene Aktien in diesem Fall ver-
wendet werden, hängt von den jeweiligen umständen des Einzelfalls 
und vom jeweiligen Zeitpunkt ab. Bei der Festlegung der Bewertungs-
relationen wird der vorstand sicherstellen, dass die interessen der Ak-
tionäre angemessen gewahrt bleiben. in der regel wird er sich bei 
der Bemessung des Werts der als Gegenleistung hingegebenen Aktien 
am Börsenkurs der Aktien der Gesellschaft orientieren. Eine schema-
tische Anknüpfung an einen Börsenkurs ist indes nicht vorgesehen, 
insbesondere um einmal erzielte verhandlungsergebnisse nicht durch 
schwankungen des Börsenkurses in Frage zu stellen. Konkrete Akqui-
sitionsvorhaben bestehen derzeit nicht. 

Außerdem soll die Gesellschaft in der lage sein, Mitarbeiteraktien an 
Arbeitnehmer der Gesellschaft oder mit ihr verbundener unternehmen 
oder an Dritte, die diesen Arbeitnehmern das wirtschaftliche Eigen-
tum und/oder die wirtschaftlichen Früchte aus den Aktien überlassen, 
auszugeben. Die Ausgabe von Mitarbeiteraktien dient der integration 
der Mitarbeiter in das unternehmen und fördert die Übernahme von 
Mitverantwortung. Damit liegt die Ausgabe von Mitarbeiteraktien im 
interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre. Der Ausgabebetrag soll 
dabei auch unter dem jeweils aktuellen Börsenkurs festgesetzt werden 
können. um die vorstehenden Ziele zu erreichen, ist ein Ausschluss des 
Bezugsrechts der Aktionäre erforderlich. Genutzt wird diese Möglich-
keit nur, wenn dies nach Einschätzung des vorstands im interesse der 
Gesellschaft und damit ihrer Aktionäre liegt, insbesondere um Anreiz 
für die Mitarbeiterbeteiligung zu erhöhen und weitere Mitarbeiter-
kreise zu gewinnen. 
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Darüber hinaus wird die Gesellschaft ermächtigt, eigene Aktien ohne 
weiteren hauptversammlungsbeschluss einzuziehen. Auch eine solche 
Ermächtigung ist üblich. sie erlaubt es der Gesellschaft, auf die jewei-
lige Kapitalmarktsituation angemessen und flexibel zu reagieren. Der 
vorstand wird insoweit ermächtigt, die satzung hinsichtlich der sich 
veränderten Anzahl der stückaktien anzupassen. Die vorgeschlagene 
Ermächtigung sieht entsprechend § 237 Abs. 3 Nr. 3 AktG ferner vor, 
dass der vorstand die Aktien auch ohne Kapitalherabsetzung einzie-
hen kann. Durch Einziehung der Aktien ohne Kapitalherabsetzung 
erhöht sich der anteilige Betrag der übrigen stückaktien am Grund-
kapital der Gesellschaft. 

schließlich soll die Gesellschaft die Möglichkeit haben, das Bezugs-
recht der Aktionäre bei einer veräußerung erworbener eigener Akti-
en durch Angebot an die Aktionäre mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
zugunsten der inhaber bzw. Gläubiger von schuldverschreibungen mit 
Wandel- oder Optionsrechten bzw. Wandlungs-/Optionspflichten, die 
von der Gesellschaft oder ihr nachgeordneten Konzernunternehmen 
ausgegeben werden, auszuschließen. Dadurch kann ein Bezugsrecht 
auf Aktien in dem umfang gewährt werden, wie es den inhabern bzw. 
Gläubigern nach Ausübung des Wandel- oder Optionsrechts bzw. nach 
Erfüllung der Wandlungs-/Optionspflicht zustünde. Dadurch kann ver-
hindert werden, dass sich deren Wert verwässert bzw. andere Maß-
nahmen zum schutz vor Wertverwässerung ergriffen werden müssen. 

Neben der Möglichkeit, die auf Grundlage der vorgeschlagenen Er-
werbsermächtigung erworbenen eigenen Aktien gemäß den in lit. c) 
Ziff. 1 bis 5 des Beschlussvorschlags enthaltenen Ermächtigungen zu 
verwenden, sollen diese Ermächtigungen zusätzlich auch für solche 
Aktien gelten, die aufgrund einer früheren Ermächtigung durch die 
hauptversammlung erworben wurden. Das Bezugsrecht soll auch in-
soweit ausgeschlossen sein, für die Gründe für den Ausschluss des Be-
zugsrechts gilt das oben ausgeführte entsprechend. Die Zustimmung 
des Aufsichtsrats soll auch in diesen Fällen erforderlich sein. 

Der vorstand wird in jedem Einzelfall sorgfältig prüfen, ob er von der 
Ermächtigung zum Erwerb sowie zur verwendung eigener Aktien un-
ter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre Gebrauch machen wird. 
Eine Ausnutzung dieser Möglichkeit wird nur dann erfolgen, wenn 
dies nach Einschätzung des vorstands und des Aufsichtsrats im inter-
esse der Gesellschaft und damit ihrer Aktionäre liegt und verhältnis-
mäßig ist. 

Der vorstand wird in der jeweils nächsten hauptversammlung über 
jede Ausnutzung der Ermächtigung zum Erwerb sowie zur verwen-
dung eigener Aktien berichten.
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Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung zu Punkt 7 der Ta-
gesordnung gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 i.V.m. § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG 
über den Bezugsrechtsausschluss im Zusammenhang mit der Ermäch-
tigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien unter Einsatz 
von Derivaten 

in Ergänzung zu Punkt 6 der tagesordnung soll der vorstand mit 
dem unter Punkt 7 der tagesordnung vorgeschlagenen Beschluss der 
hauptversammlung ermächtigt werden, Aktien der Gesellschaft nicht 
nur über die Börse oder durch ein an alle Aktionäre gerichtetes öf-
fentliches Kauf- oder tauschangebot bzw. mittels einer verkaufsauf-
forderung zu erwerben, sondern mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
auch unter begrenztem Einsatz von Derivaten. Durch diese zusätzliche 
handlungsalternative erweitert die Gesellschaft ihre Möglichkeiten, 
den Erwerb eigener Aktien optimal zu strukturieren. 

Der vorstand beabsichtigt, Put-Optionen und call-Optionen nur er-
gänzend zum konventionellen Aktienrückkauf einzusetzen. Gemäß 
dem der hauptversammlung vorgeschlagenen Beschluss darf maximal 
die hälfte der Aktien, die unter der Ermächtigung erworben werden 
können, unter Einsatz derivativer Finanzinstrumente zurückgekauft 
werden. Die vorgeschlagene Ermächtigung beschränkt zudem die 
laufzeit der einzelnen Optionen auf jeweils 18 Monate. Auf diese 
Weise ist sichergestellt, dass verpflichtungen aus den einzelnen Opti-
onsgeschäften zeitlich angemessen begrenzt werden. Durch die Zwi-
schenschaltung von Kreditinstituten wird die Abwicklung der Aktien-
ausgabe lediglich technisch erleichtert.

Für die Gesellschaft kann es vorteilhaft sein, Put-Optionen zu veräu-
ßern oder call-Optionen zu erwerben, anstatt unmittelbar Aktien der 
Gesellschaft zu erwerben. 

Beim verkauf von Put-Optionen räumt die Gesellschaft dem Erwer-
ber der Put-Optionen das recht ein, Aktien der Gesellschaft zu einem 
in der Put-Option festgelegten Preis („Ausübungspreis“) an die Ge-
sellschaft zu verkaufen. Die Gesellschaft ist als sogenannter stillhal-
ter verpflichtet, die in der Put-Option festgelegte Anzahl von Aktien 
der Gesellschaft zum Ausübungspreis zu erwerben. Als Gegenleistung 
dafür erhält die Gesellschaft beim verkauf der Put-Option eine Op-
tionsprämie, die unter Berücksichtigung des Ausübungspreises, der 
laufzeit der Option und der volatilität der Drillisch-Aktie im Wesentli-
chen dem Wert des veräußerungsrechtes entspricht. Wird die Put-Op-
tion ausgeübt, vermindert die vom Erwerber der Put-Option gezahl-
te Optionsprämie die von der Gesellschaft für den Erwerb der Aktie 
insgesamt erbrachte Gegenleistung. Die Ausübung der Put-Option ist 
für den Berechtigten dann wirtschaftlich sinnvoll, wenn der Kurs der 
Drillisch-Aktie unter dem Ausübungspreis liegt, da er dann die Aktien 

Bericht des vorstands



Drillisch AG 33

hauptversammlung 2015

zu dem höheren Ausübungspreis an die Gesellschaft verkaufen kann. 
Aus sicht der Gesellschaft bietet der Aktienrückkauf unter Einsatz von 
Put-Optionen den vorteil, dass der Ausübungspreis bereits am Ab-
schlusstag der Option festgelegt wird. Die liquidität fließt hingegen 
erst am Ausübungstag ab. Darüber hinaus liegt der Erwerbspreis der 
Aktien für die Gesellschaft auf Grund der vereinnahmten Optionsprä-
mie unter dem Aktienkurs bei Abschluss der Option. Wird die Option 
nicht ausgeübt, da der Aktienkurs am Ausübungstag über dem Aus-
übungspreis liegt, kann die Gesellschaft auf diese Weise keine eigenen 
Aktien erwerben. ihr verbleibt jedoch die am Abschlusstag verein-
nahmte Optionsprämie. 

Beim Erwerb einer call-Option erhält die Gesellschaft gegen Zahlung 
einer Optionsprämie das recht, eine vorher festgelegte Anzahl an 
Aktien zu einem vorher festgelegten Preis („Ausübungspreis“) vom 
veräußerer der Option, dem stillhalter, zu kaufen. Die Gesellschaft 
kauft damit das recht, eigene Aktien zu erwerben. Die Ausübung der 
call-Option ist für die Gesellschaft dann wirtschaftlich sinnvoll, wenn 
der Kurs der Drillisch-Aktien über dem Ausübungspreis liegt, da sie 
die Aktien dann zu dem niedrigeren Ausübungspreis vom stillhalter 
kaufen kann. 

Der von der Gesellschaft zu zahlende Erwerbspreis für die Aktien ist 
der in der jeweiligen Put-Option oder call-Option festgesetzte Aus-
übungspreis. Der Ausübungspreis kann höher oder niedriger als der 
Börsenkurs der Drillisch-Aktie bei veräußerung der Put-Option bzw. 
bei Erwerb der call-Option sein. Die von der Gesellschaft bei verkauf 
von Put-Optionen bzw. beim Erwerb von call-Optionen vereinbarte 
Optionsprämie darf nicht wesentlich unter (bei Put-Optionen) bzw. 
über (bei call-Optionen) dem nach anerkannten finanzmathemati-
schen Methoden ermittelten theoretischen Marktwert der jeweiligen 
Optionen am Abschlusstag liegen, bei dessen Ermittlung unter ande-
rem der vereinbarte Ausübungspreis zu berücksichtigen ist. 

Ein Anspruch des Aktionärs, solche Optionsgeschäfte mit der Gesell-
schaft abzuschließen, wird in entsprechender Anwendung von § 186 
Abs. 3 satz 4 AktG ausgeschlossen. Ein recht der Aktionäre auf Ab-
schluss von Optionsgeschäften besteht auch insoweit nicht, als beim 
beabsichtigten Erwerb eigener Aktien unter Einsatz von Derivaten ein 
bevorrechtigtes Angebot für den Abschluss von Optionsgeschäften be-
zogen auf geringere stückzahlen an Aktien vorgesehen wird. Aktionä-
re haben ein recht auf Andienung ihrer Aktien an die Gesellschaft nur, 
soweit die Gesellschaft ihnen gegenüber aus den Optionsgeschäften 
zur Abnahme der Aktien verpflichtet ist. Durch die beschriebene Fest-
legung von Optionsprämie und Ausübungspreis wird ausgeschlossen, 
dass Aktionäre bei dem Erwerb eigener Aktien unter Einsatz von De-
rivaten wirtschaftlich benachteiligt werden. Da die Gesellschaft einen 
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fairen Marktpreis vereinnahmt bzw. bezahlt, geht den an den Opti-
onsgeschäften nicht beteiligten Aktionären kein Wert verloren. Dies 
entspricht der stellung der Aktionäre bei dem Aktienrückkauf an der 
Börse, bei dem nicht alle Aktionäre tatsächlich Aktien an die Gesell-
schaft verkaufen können. Die Wahrung der vermögensinteressen der 
Aktionäre wird ebenso wie beim rückkauf über die Börse durch die 
Festsetzung des marktgerechten Preises sichergestellt. Dies entspricht 
auch der regelung des § 186 Abs. 3 satz 4 AktG, wonach ein Bezugs-
rechtsausschluss dann gerechtfertigt ist, wenn die vermögensinteres-
sen der Aktionäre gewahrt sind. 

Der vorstand wird die nächstfolgende hauptversammlung über eine 
Ausnutzung der Ermächtigung unter Einsatz derivativer Finanzinstru-
mente unterrichten.

Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung zu Punkt 8 der Ta-
gesordnung gemäß § 203 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG 
über den Bezugsrechtsausschluss beim Genehmigten Kapital I

von der durch die hauptversammlung vom 21. Mai 2014 unter Punkt 
8 der tagesordnung beschlossenen und in § 4 Abs. 2 der satzung nie-
dergelegten Ermächtigung des vorstands, das Grundkapital der Ge-
sellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats zu erhöhen (genehmigtes 
Kapital) wurde bislang kein Gebrauch gemacht. Die in der Ermäch-
tigung vorgesehene Möglichkeit, bei Barkapitalerhöhungen das Be-
zugsrecht der Aktionäre gemäß § 186 Abs. 3 satz 4 AktG auszuschlie-
ßen, ist allerdings aufgrund der in der Ermächtigung enthaltenen 
Anrechnungsklausel durch die veräußerung eigener Aktien an Dritte 
zum börsennahen Kurs unter Ausschluss des Bezugsrechts in höhe von 
ca. 9,76 % des Grundkapitals Ende November 2014 beinahe vollstän-
dig ausgeschöpft. Die Ermächtigung soll daher aufgehoben und durch 
eine neue Ermächtigung ersetzt werden (Genehmigtes Kapital i).

Die vorgeschlagene Ermächtigung entspricht im Wesentlichen dem 
bisherigen genehmigten Kapital gemäß § 4 Abs. 2 der satzung. Der 
rahmen der vorgeschlagenen Ermächtigung ist auf maximal 40 % des 
Grundkapitals begrenzt. Das Genehmigte Kapital  i soll der Drillisch 
Aktiengesellschaft ermöglichen, sich den wandelnden Märkten im in-
teresse ihrer Aktionäre schnell anpassen zu können. Dafür benötigt 
die Gesellschaft die üblichen und notwendigen instrumente der Ka-
pitalbeschaffung.

Bei der Ausnutzung des Genehmigten Kapitals i haben die Aktionäre 
grundsätzlich ein Bezugsrecht. Anstelle einer unmittelbaren Ausgabe 
der neuen Aktien an die Aktionäre können die neuen Aktien auch von 
einem oder mehreren durch den vorstand bestimmten Kreditinstitu-
ten mit der verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären 
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zum Bezug anzubieten (mittelbares Bezugsrecht). Durch die Zwischen-
schaltung von Kreditinstituten wird die Abwicklung der Aktienausga-
be lediglich technisch erleichtert.

Der vorstand soll zunächst ermächtigt werden, spitzenbeträge vom 
Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen (vorgeschlagener § 4 Abs. 2 
lit.  a) der satzung). Diese Ermächtigung dient der verwaltungsver-
einfachung. Der vorstand ist danach berechtigt, spitzenbeträge, die 
infolge des Bezugsverhältnisses entstehen, zur Erleichterung der Ab-
wicklung auszuschließen. 

Die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts soll sodann für 
den Fall gelten, dass der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Bör-
senpreis der bereits börsennotierten Aktien gleicher Ausstattung zum 
Zeitpunkt der endgültigen Festlegung des Ausgabebetrages durch den 
vorstand nicht wesentlich unterschreitet (vorgeschlagener § 4 Abs. 2 
lit. b) der satzung). Bei Ausnutzung der Ermächtigung wird der vor-
stand die Abweichung vom Börsenpreis so niedrig bemessen, wie dies 
nach den zum Zeitpunkt der Platzierung vorherrschenden Marktbedin-
gungen möglich ist. Die Abweichung vom Börsenpreis zum Zeitpunkt 
der Ausnutzung des Genehmigten Kapitals i wird keinesfalls mehr als 
5 % des dann aktuellen Börsenkurses betragen. Die Anzahl der unter 
Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 satz 4 AktG ausgege-
benen Aktien darf insgesamt 10 % des Grundkapitals nicht überschrei-
ten, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeit-
punkt der Ausübung dieser Ermächtigung. Auf diese Zahl sind Aktien 
anzurechnen, die aufgrund schuldverschreibungen mit Wandlungs- 
und/oder Optionsrecht bzw. Wandlungs-/Optionspflicht ausgegeben 
werden oder auszugeben sind, sofern die schuldverschreibungen wäh-
rend der laufzeit dieser Ermächtigung in entsprechender Anwendung 
des § 186 Abs. 3 satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts aus-
gegeben werden; ferner sind auf diese Zahl Aktien anzurechnen, die 
während der laufzeit dieser Ermächtigung aufgrund einer Ermächti-
gung zur verwendung eigener Aktien gemäß §§ 71 Abs. 1 Nr. 8, 186 
Abs. 3 satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben oder 
veräußert werden. Durch diese vorgaben wird im Einklang mit der ge-
setzlichen regelung dem interesse der Aktionäre am schutz vor einer 
verwässerung ihres Anteilsbesitzes rechnung getragen. Jeder Aktio-
när hat aufgrund des börsenkursnahen Ausgabebetrages der neuen 
Aktien und aufgrund der volumenmäßigen Begrenzung der Kapitaler-
höhung unter Bezugsrechtsausschluss grundsätzlich die Möglichkeit, 
die zur Aufrechterhaltung seiner Anteilsquote erforderlichen Aktien 
zu annähernd gleichen Bedingungen über die Börse zu erwerben. 
Diese Ermächtigung verfolgt das Ziel, der Drillisch Aktiengesellschaft 
die unternehmensfinanzierung im Wege der Eigenkapitalaufnahme 
zu erleichtern. Die Drillisch Aktiengesellschaft wird hierdurch in die 
lage versetzt, einen entstehenden Eigenkapitalbedarf kurzfristig zu 
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decken. Ein solcher Bedarf kann beispielsweise aufgrund sich kurz-
fristig bietender Marktchancen oder auch bei der Gewinnung neuer 
Aktionärsgruppen entstehen. Durch die Ermächtigung können diese 
Möglichkeiten schnell und flexibel realisiert werden; darüber hinaus 
sind aufgrund der unkomplizierten Abwicklung höhere Erlöse aus den 
neu auszugebenden Aktien zu erwarten. 

Ferner soll der vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugs-
recht ausschließen können, soweit es erforderlich ist, um den inhabern 
bzw. Gläubigern von schuldverschreibungen mit Wandlungs- und/
oder Optionsrecht bzw. Wandlungs-/Optionspflicht ein Bezugsrecht 
auf neue Aktien zu geben, wenn es die Bedingungen der schuldver-
schreibungen bestimmen (vorgeschlagener § 4 Abs.  2 lit.  c) der sat-
zung). solche schuldverschreibungen haben zur erleichterten Platzie-
rung am Kapitalmarkt einen verwässerungsschutz, der vorsieht, dass 
den inhabern bei nachfolgenden Aktienemissionen ein Bezugsrecht 
auf neue Aktien eingeräumt werden kann, wie es Aktionären zusteht. 
sie werden damit so gestellt, als seien sie bereits Aktionäre. um die 
schuldverschreibungen mit einem solchen verwässerungsschutz aus-
statten zu können, muss das Bezugsrecht der Aktionäre auf diese Ak-
tien ausgeschlossen werden. Das dient der leichteren Platzierung der 
schuldverschreibungen und damit den interessen der Aktionäre an 
einer optimalen Finanzstruktur der Gesellschaft. 

Des Weiteren soll die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts 
für die Ausgabe neuer Aktien im rahmen einer Kapitalerhöhung 
gegen sacheinlagen gelten, wenn die neuen Aktien im rahmen von 
unternehmenszusammenschlüssen oder zum Zweck des Erwerbs von 
unternehmen, unternehmensteilen, Beteiligungen an unternehmen 
oder sonstigen vermögensgegenständen gewährt werden (vorge-
schlagener § 4 Abs. 2 lit. d) der satzung). Die Drillisch Aktiengesell-
schaft steht in einem intensiven Wettbewerb. um in diesem Wettbe-
werb bestehen zu können, muss die Drillisch Aktiengesellschaft in der 
lage sein, im interesse ihrer Aktionäre schnell und flexibel zu handeln. 
hierzu gehört insbesondere auch die Möglichkeit, bei sich bieten-
der Gelegenheit kurzfristig unternehmen, unternehmensteile oder 
Beteiligungen an unternehmen zu erwerben oder einen unterneh-
menszusammenschluss einzugehen, um hierdurch die eigene Wettbe-
werbsposition zu verbessern. Durch das Genehmigte Kapital i und die 
Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss wird die Drillisch Aktienge-
sellschaft in die lage versetzt, derartige Akquisitionen schnell und kos-
tengünstig durchführen zu können. insbesondere wird sie hierdurch 
in die lage versetzt, unter schonung der eigenen liquidität Aktien 
im rahmen eines Zusammenschlusses oder als Gegenleistung für das 
zu erwerbende unternehmen, den zu erwerbenden unternehmensteil 
oder die zu erwerbende Beteiligung anzubieten. Zurzeit gibt es kei-
ne konkreten Akquisitionsvorhaben, für die das genehmigte Kapital 
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ausgenutzt werden soll. insoweit sind zum jetzigen Zeitpunkt keine 
Angaben zu Ausgabebeträgen möglich. 

schließlich soll die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts für 
den Fall gelten, dass neue Aktien bis zu einem anteiligen Betrag am 
Grundkapital von insgesamt Eur 2.925.395,00 als Belegschaftsaktien 
an Arbeitnehmer der Gesellschaft oder verbundener unternehmen 
ausgeben werden (vorgeschlagener § 4 Abs. 2 lit. e) der satzung). Da-
mit soll es der Drillisch Aktiengesellschaft ermöglicht werden, auch in 
Zukunft ohne großen verwaltungsaufwand flexible vergütungsmo-
delle zu integrieren und so auf die Markterfordernisse erfolgreich zu 
reagieren. Die Kompetenzen der für die Gewährung der vergütung 
jeweils zuständigen Organe bleiben in jedem Fall gewahrt. 

Die summe der nach dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Be-
zugsrechts ausgegebenen Aktien (wobei Bezugsrechtsausschlüsse 
zwecks spitzenausgleichs, verwässerungsschutz zugunsten von inha-
bern bzw. Gläubigern von schuldverschreibungen mit Wandlungs- 
und/oder Optionsrechten bzw. Wandlungs-/Optionspflichten, bei 
Ausgabe von Belegschaftsaktien sowie bei Kapitalerhöhungen gegen 
sacheinlage gemäß der Ermächtigung in tagesordnungspunkt 9 der 
Einladung zur hauptversammlung vom 21. Mai 2015 ausgeklammert 
sind) darf 30 % des zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Ermäch-
tigung und – falls dieser Wert geringer ist – des zum Zeitpunkt der 
Ausnutzung der Ermächtigung bestehenden Grundkapitals nicht über-
steigen. Dabei werden bestimmte Bezugsrechtsausschlüsse aufgrund 
anderer Ermächtigungen angerechnet. Durch diese vorgaben wird 
der Gesamtumfang einer bezugsrechtsfreien Ausgabe von Aktien aus 
genehmigten Kapital beschränkt, und die Aktionäre daher zusätzlich 
gegen eine verwässerung ihrer Beteiligungen abgesichert.

Der vorstand wird in jedem Einzelfall sorgfältig prüfen, ob er von der 
Ermächtigung zur Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts 
Gebrauch machen wird. Eine Ausnutzung dieser Möglichkeit wird nur 
dann erfolgen, wenn dies nach Einschätzung des vorstands und des 
Aufsichtsrats im interesse der Gesellschaft und damit ihrer Aktionäre 
liegt. 

Der vorstand wird in der jeweils nächsten hauptversammlung über 
die Ausnutzung des genehmigten Kapitals unter Ausschluss des Be-
zugsrechts berichten. 
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Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung zu Punkt 9 der Ta-
gesordnung gemäß § 203 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG 
über den Bezugsrechtsausschluss beim Genehmigten Kapital II

Die vorgeschlagene Ermächtigung zur schaffung eines weiteren ge-
nehmigten Kapitals, des Genehmigten Kapitals ii, schöpft den gesetz-
lich vorgesehenen rahmen für genehmigtes Kapital in höhe von ma-
ximal 50 % des zur Zeit der Ermächtigung vorhandenen Grundkapitals 
um die verbleibende Differenz nach schaffung des Genehmigten Ka-
pitals i aus. Das Genehmigte Kapital  ii soll der Drillisch Aktiengesell-
schaft im interesse ihrer Aktionäre eine optimale reaktionsfähigkeit 
auf die herausforderungen sich wandelnder Märkte einräumen. Zu 
diesem Zweck benötigt die Gesellschaft die üblichen und notwendi-
gen instrumente der Kapitalbeschaffung.

Bei der Ausnutzung des Genehmigten Kapitals ii haben die Aktionäre 
grundsätzlich ein Bezugsrecht. Anstelle einer unmittelbaren Ausgabe 
der neuen Aktien an die Aktionäre können die neuen Aktien auch von 
einem oder mehreren durch den vorstand bestimmten Kreditinstitu-
ten mit der verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären 
zum Bezug anzubieten (mittelbares Bezugsrecht). Durch die Zwischen-
schaltung von Kreditinstituten wird die Abwicklung der Aktienausga-
be lediglich technisch erleichtert.

Eine Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts unter Ausnut-
zung des Genehmigten Kapitals ii besteht nur für die Ausgabe neuer 
Aktien im rahmen einer Kapitalerhöhung gegen sacheinlagen, wenn 
die neuen Aktien im rahmen von unternehmenszusammenschlüssen 
oder zum Zweck des Erwerbs von unternehmen, unternehmensteilen, 
Beteiligungen an unternehmen oder sonstigen vermögensgegenstän-
den gewährt werden (vorgeschlagener neuer § 4 Abs. 3 der satzung). 
Die Drillisch Aktiengesellschaft steht in einem intensiven Wettbewerb. 
um in diesem Wettbewerb bestehen zu können, muss die Drillisch Ak-
tiengesellschaft in der lage sein, im interesse ihrer Aktionäre schnell 
und flexibel zu handeln. hierzu gehört insbesondere auch die Möglich-
keit, bei sich bietender Gelegenheit kurzfristig unternehmen, unter-
nehmensteile oder Beteiligungen an unternehmen zu erwerben oder 
einen unternehmenszusammenschluss einzugehen, um hierdurch die 
eigene Wettbewerbsposition zu verbessern. Durch das Genehmigte 
Kapital ii und die Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss wird die 
Drillisch Aktiengesellschaft, insbesondere zusammen mit dem unter 
tagesordnungspunkt 8 vorgeschlagenen neuen Genehmigten Kapital 
i in die lage versetzt, derartige Akquisitionen schnell und kostengüns-
tig durchführen zu können. unter schonung der eigenen liquidität 
kann die Gesellschaft so Aktien im rahmen eines Zusammenschlusses 
oder als Gegenleistung für das zu erwerbende unternehmen, den zu 
erwerbenden unternehmensteil oder die zu erwerbende Beteiligung 
in erforderlichem umfang anzubieten. Zurzeit gibt es keine konkre-
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ten Akquisitionsvorhaben, für die das genehmigte Kapital ausgenutzt 
werden soll. insoweit sind zum jetzigen Zeitpunkt keine Angaben zu 
Ausgabebeträgen möglich. 

Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung zu Punkt 10 der Ta-
gesordnung gemäß §§ 221 Abs. 4 Satz 2 i.V.m. 186 Abs. 4 Satz 2 AktG 
über den Bezugsrechtsausschluss bei der Ermächtigung zur Ausgabe 
von Optionsschuldverschreibungen, Wandelschuldverschreibungen, 
Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen bzw. Kombi-
nationen dieser Instrumente 

Optionsschuldverschreibungen, Wandelschuldverschreibungen, Ge-
nussrechte, Gewinnschuldverschreibungen und die Kombinationen 
dieser instrumente dienen der unternehmensfinanzierung, da durch 
sie dem unternehmen zunächst zinsgünstiges Fremdkapital zufließt, 
das ihm später ggf. in Form von Eigenkapital erhalten bleibt. 

von der durch die hauptversammlung am 21. Mai 2014 unter ta-
gesordnungspunkt 9 beschlossenen Ermächtigung des vorstands zur 
Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen so-
wie von Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen bzw. 
Kombinationen dieser instrumente im Gesamtnennbetrag von bis 
zu Eur  750.000.000,00 wurde bislang kein Gebrauch gemacht. Die 
Ermächtigung sieht die Möglichkeit vor, bei der Begebung entspre-
chender schuldverschreibungen das Bezugsrecht der Aktionäre aus-
zuschließen. Diese Möglichkeit ist allerdings aufgrund der in der Er-
mächtigung enthaltenen Anrechnungsklausel durch die Ausübung der 
Ermächtigung zur veräußerung eigener Aktien Ende November 2014 
in höhe von ca. 9,76 % des Grundkapitals unter Ausschluss des Bezugs-
rechts der Aktionäre beinahe vollständig ausgeschöpft. 

um der Gesellschaft künftig auch diese Form der unternehmensfi-
nanzierung offen zu halten und bei Bedarf von der Möglichkeit des 
Ausschlusses des Bezugsrechts der Aktionäre gemäß §  186 Abs.  3 
satz 4 AktG in vollem umfang Gebrauch machen zu können, soll eine 
Ermächtigung zur Ausgabe von Optionsschuldverschreibungen, Wan-
delschuldverschreibungen, Genussrechte und/oder Gewinnschuldver-
schreibungen bzw. eine Kombination dieser instrumente beschlossen 
sowie zur Bedienung etwaiger künftig ausgegebener schuldverschrei-
bungen ein Bedingtes Kapital 2015 geschaffen werden.

Nach der vorgeschlagenen Ermächtigung sollen schuldverschreibun-
gen mit einem Gesamtnennbetrag von bis zu Eur 750.000.000,00 bege-
ben werden können. Zur Bedienung der Options- und Wandlungsrech-
te aus diesen schuldverschreibungen bzw. zur Erfüllung von Options-/
Wandlungspflichten sollen Aktien aus bedingtem Kapital mit einem 
anteiligen Betrag am Grundkapital von bis zu Eur 17.600.000,00, d.h. 
16.000.000 stückaktien, zur verfügung stehen. 
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Die Aktionäre haben auf die schuldverschreibungen nach den gesetz-
lichen Bestimmungen grundsätzlich ein Bezugsrecht. Damit erhalten 
sie die Möglichkeit, ihr Kapital bei der Gesellschaft anzulegen und 
gleichzeitig ihre Beteiligungsquote zu erhalten. um die Abwicklung zu 
erleichtern, soll auch von der Möglichkeit Gebrauch gemacht werden 
können, dass die schuldverschreibungen von einem oder mehreren 
Kreditinstituten bzw. einem anderen die voraussetzungen des § 186 
Abs. 5 satz 1 AktG erfüllenden unternehmen mit der verpflichtung 
übernommen werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten 
(mittelbares Bezugsrecht). im Einklang mit den gesetzlichen Bestim-
mungen soll der vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats jedoch in 
bestimmten Fällen ermächtigt sein, das Bezugsrecht der Aktionäre auf 
schuldverschreibungen auszuschließen: 

Zunächst soll das Bezugsrecht ausgeschlossen werden können, um bei 
Emissionen mit grundsätzlichem Bezugsrecht der Aktionäre spitzen-
beträge zu verwerten. Der Ausschluss des Bezugsrechts bei spitzenbe-
trägen ist sinnvoll und üblich, um ein praktisch handhabbares Bezugs-
verhältnis herstellen zu können. Die Kosten des Bezugsrechtshandels 
bei spitzenbeträgen stehen in keinem vernünftigen verhältnis zum 
vorteil für die Aktionäre. Die aufgrund der spitzenbeträge vom Be-
zugsrecht ausgeschlossenen schuldverschreibungen werden bestmög-
lich für die Gesellschaft verwertet. 

Außerdem soll der vorstand ermächtigt sein, das Bezugsrecht mit Zu-
stimmung des Aufsichtsrats in entsprechender Anwendung von § 186 
Abs. 3 satz 4 AktG auszuschließen, wenn die schuldverschreibungen 
gegen Barleistung ausgegeben werden und der Ausgabepreis der 
schuldverschreibungen ihren nach anerkannten finanzmathemati-
schen Methoden ermittelten theoretischen Marktwert nicht wesent-
lich unterschreitet. Dieser Bezugsrechtsausschluss ist notwendig, wenn 
eine schuldverschreibung schnell platziert werden soll, um ein güns-
tiges Marktumfeld zu nutzen. Die Gesellschaft erhält die Flexibilität, 
günstige Kapitalmarktsituationen kurzfristig wahrzunehmen und 
durch eine marktnahe Festsetzung der Konditionen bessere Bedingun-
gen bei der Festlegung von Zinssatz und Ausgabepreis der schuldver-
schreibung zu erreichen. Dies wäre bei Wahrung des gesetzlichen Be-
zugsrechts nicht in gleichem Maße möglich. Die Bezugsfrist erschwert 
es, kurzfristig auf günstige Marktverhältnisse zu reagieren. Zudem ist 
bei Gewährung eines Bezugsrechts wegen der ungewissheit über sei-
ne Ausübung die erfolgreiche Platzierung bei Dritten gefährdet bzw. 
mit zusätzlichen Aufwendungen verbunden. Die interessen der Aktio-
näre werden dadurch gewahrt, dass die schuldverschreibungen nicht 
wesentlich unter dem Marktwert ausgegeben werden, wodurch der 
Wert des Bezugsrechts praktisch gegen Null geht. 
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Diese Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses ist auf schuldver-
schreibungen mit rechten/Pflichten auf Aktien mit einem Anteil von 
höchstens 10  % des Grundkapitals beschränkt. Darauf anzurechnen 
sind Aktien, die während der laufzeit dieser Ermächtigung unter Aus-
schluss des Bezugsrechts in direkter oder entsprechender Anwendung 
des § 186 Abs. 3 satz 4 AktG ausgegeben oder verwendet werden (z.B. 
aus einem genehmigten Kapital). Durch diese Anrechnungen wird 
dem Gedanken des verwässerungsschutzes rechnung getragen und 
das vermögens- und stimmrechtsinteresse der Aktionäre angemessen 
gewahrt. 

Darüber hinaus soll das Bezugsrecht ausgeschlossen werden können, 
soweit es zum verwässerungsschutz erforderlich ist, um inhabern 
bzw. Gläubigern von Options- oder Wandlungsrechten bzw. Options-/
Wandlungspflichten aus Options- oder Wandelschuldverschreibun-
gen, die von der Gesellschaft und/oder nachgeordnete Konzernunter-
nehmen ausgegeben wurden oder werden, ein Bezugsrecht in dem 
umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung der Options- oder 
Wandlungsrechte bzw. nach Erfüllung der Options-/Wandlungs-
pflichten zustehen würde. Zur leichteren Platzierbarkeit von schuld-
verschreibungen enthalten die entsprechenden Bedingungen von 
schuldverschreibungen in der regel einen verwässerungsschutz. Eine 
Möglichkeit des verwässerungsschutzes besteht darin, dass den inha-
bern bzw. Gläubigern der schuldverschreibungen bei nachfolgenden 
Emissionen ein Bezugsrecht auf schuldverschreibungen eingeräumt 
wird. Die Belastung der bisherigen Aktionäre erschöpft sich darin, dass 
die Bezugsberechtigten so gestellt werden, als hätten sie von ihren 
Bezugsrechten Gebrauch gemacht und seien bereits Aktionäre. Ein 
Bezugsrecht von inhabern bzw. Gläubigern bereits bestehender Op-
tions- oder Wandlungsrechte bzw. Options-/Wandlungspflichten bie-
tet die Möglichkeit zu verhindern, dass im Falle einer Ausnutzung der 
Ermächtigung der Options- bzw. Wandlungspreis für die inhaber bzw. 
Gläubiger bereits bestehender Options- oder Wandlungsrechte bzw. 
Options-/Wandlungspflichten zum verwässerungsschutz angepasst 
werden muss, soweit die Bedingungen der schuldverschreibungen 
dies zulassen. Dies wäre in der Abwicklung für die Gesellschaft jedoch 
komplizierter und kostenintensiver. Denkbar wäre es auch, schuldver-
schreibungen ohne verwässerungsschutz auszugeben, was jedoch für 
den Markt wesentlich unattraktiver wäre.

schließlich sieht die Ermächtigung den Ausschluss des Bezugsrechts 
für den Fall vor, dass unter der Ermächtigung Genussrechte oder Ge-
winnschuldverschreibungen ohne Wandlungsrecht, Optionsrecht oder 
Wandlungs-/Optionspflicht ausgegeben werden. Weitere voraus-
setzung für die Zulässigkeit des Bezugsrechtsauschlusses ist, dass die 
Genussrechte oder Gewinnschuldverschreibungen obligationsähnlich 
ausgestaltet sind, das heißt, dass sie keine Mitgliedschaftsrechte in 
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der Gesellschaft begründen, keine Beteiligung am liquidationserlös 
gewähren und dass die höhe der verzinsung nicht auf Grundlage der 
höhe des Jahresüberschusses, des Bilanzgewinns oder der Dividende 
berechnet wird. Zudem ist erforderlich, dass die verzinsung und der 
Ausgabebetrag der Genussrechte oder Gewinnschuldverschreibungen 
den zum Zeitpunkt der Begebung aktuellen Marktkonditionen ent-
sprechen. Zwar kann vorgesehen werden, dass die verzinsung vom 
vorliegen eines Jahresüberschusses, eines Bilanzgewinns oder einer 
Dividende abhängig ist. Demgegenüber wäre eine regelung unzuläs-
sig, nach der ein höherer Jahresüberschuss, ein höherer Bilanzgewinn 
oder eine höhere Dividende zu einer höheren verzinsung führen wür-
de. Mithin werden durch die Ausgabe der Genussrechte also weder 
das stimmrecht noch die Beteiligung der Aktionäre an der Gesellschaft 
und deren Gewinn verändert bzw. verwässert. Zudem ergibt sich in-
folge der marktgerechten Ausgabebedingungen, die für diesen Fall 
des Bezugsrechtsausschlusses vorgesehen sind, kein nennenswerter 
Bezugsrechtswert. Auch aus diesem Bezugsrechtsausschluss resultiert 
daher kein Nachteil für die Aktionäre. 

Diese Ermächtigung ist – ohne Berücksichtigung von Aktien die unter 
Bezugsrechtsausschluss zum Ausgleich von spitzenbeträgen und/oder 
als verwässerungsschutz zugunsten von inhabern bzw. Gläubigern 
von schuldverschreibungen mit Options- und/oder Wandlungsrechten 
bzw. Options-/Wandlungspflichten ausgegeben werden – insoweit be-
schränkt, als die unter dieser Ermächtigung nach Ausübung der Op-
tions- bzw. Wandlungsrechte und Options-/Wandlungspflichten un-
ter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegebenen Aktien 20 % des zum 
Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Ermächtigung bzw. – falls dieser 
Wert geringer ist – des zum Zeitpunkt der Ausnutzung der Ermächti-
gung bestehenden Grundkapitals nicht übersteigen dürfen. Auf die-
se 20  %-Grenze sind auch solche Aktien anzurechnen, die während 
der laufzeit dieser Ermächtigung unter Bezugsrechtsausschluss unter 
einem genehmigten Kapital ausgegeben werden, wobei ein Bezugs-
rechtsausschluss zum Ausgleich von spitzenbeträgen und/oder zum 
verwässerungsschutz zugunsten von inhabern bzw. Gläubigern von 
Options- oder Wandelschuldverschreibungen und/oder zur Ausgabe 
von Belegschaftsaktien unbeachtlich bleibt.

Der vorstand wird in jedem Einzelfall sorgfältig prüfen, ob er von der 
Ermächtigung zur Ausgabe von schuldverschreibungen unter Aus-
schluss des Bezugsrechts der Aktionäre mit Zustimmung des Aufsichts-
rats Gebrauch machen wird. Er wird dies nur dann tun, wenn es nach 
Einschätzung des vorstands und des Aufsichtsrats im interesse der Ge-
sellschaft und damit ihrer Aktionäre liegt. 

Der vorstand wird über eine Ausnutzung der Ermächtigung jeweils 
der nächsten hauptversammlung berichten.
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Teilnahme an der Hauptversammlung

Zur teilnahme an der hauptversammlung und zur Ausübung des 
stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich spätes-
tens bis zum Ablauf des 14. Mai 2015 (24:00 Uhr) bei der Gesellschaft 
anmelden. Die Aktionäre müssen darüber hinaus ihre Berechtigung 
zur teilnahme an der hauptversammlung und zur Ausübung des 
stimmrechts nachweisen. hierzu bedarf es eines Nachweises ihres 
Anteilsbesitzes durch das depotführende institut, der sich auf den 
Beginn des 30. April 2015 (0:00 Uhr) (Nachweisstichtag, sog. record  
Date) beziehen und der Gesellschaft spätestens bis zum Ablauf des  
14. Mai 2015 (24:00  Uhr) zugehen muss. Der Nachweis bedarf der 
textform und kann in deutscher oder englischer sprache erfolgen. Die 
Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes sind an folgende 
Adresse zu richten:

Drillisch Aktiengesellschaft  
c/o Commerzbank Aktiengesellschaft 
GS-MO 4.1.1 General Meetings 
D-60261 Frankfurt am Main 
Telefax: (069) 136 26351 
E-Mail: hv-eintrittskarten@commerzbank.com 

Nach Eingang der Anmeldung und des Nachweises des Anteilsbesitzes 
werden den Aktionären von der Anmeldestelle Eintrittskarten für die 
hauptversammlung übersandt. Wir bitten die Aktionäre, frühzeitig 
für die Anmeldung und Übersendung des Nachweises ihres Anteils-
besitzes an die Gesellschaft sorge zu tragen, und empfehlen unseren 
Aktionären, sich alsbald mit ihrem depotführenden institut in verbin-
dung zu setzen. 

Gemäß §  123 Abs.  3 satz  6  AktG gilt im verhältnis zur Gesellschaft 
für die teilnahme an der hauptversammlung und die Ausübung des 
stimmrechts als Aktionär nur, wer den Nachweis des Anteilsbesitzes 
erbracht hat. Die Aktien werden nach Erstellung des Nachweises 
des Anteilsbesitzes nicht gesperrt, sondern bleiben frei verfügbar. 
Für die teilnahme an der hauptversammlung und den umfang des 
stimmrechts ist ausschließlich der Aktienbesitz zum Nachweisstich-
tag maßgeblich, d.h. veräußerungen, Erwerbe oder Zuerwerbe von 
Aktien nach dem Nachweisstichtag haben keine Auswirkung auf die 
Berechtigung zur teilnahme an der hauptversammlung und den um-
fang des stimmrechts. Personen, die zum Nachweisstichtag noch keine 
Aktien besitzen und erst danach Aktionär werden, sind für die von 
ihnen gehaltenen Aktien nur teilnahme- und stimmberechtigt, soweit 
sie sich bevollmächtigen oder zur rechtsausübung ermächtigen lassen. 
Der Nachweisstichtag ist kein relevantes Datum für die Dividendenbe-
rechtigung.
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Stimmrechtsvertretung

teilnahme- und stimmberechtigte Aktionäre, die nicht persönlich an 
der hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihr stimmrecht 
durch einen Bevollmächtigten, auch durch eine vereinigung von Ak-
tionären oder ein Kreditinstitut, ausüben lassen. Für die Erteilung, den 
Widerruf und den Nachweis einer vollmacht an Bevollmächtigte ist die 
textform erforderlich und ausreichend. Bevollmächtigt der Aktionär 
mehr als eine Person, kann die Gesellschaft eine oder mehrere von 
diesen zurückweisen.

Ein vollmachtsformular erhalten Aktionäre zusammen mit der Ein-
trittskarte zur hauptversammlung. Das vollmachtsformular kann 
ferner unter den nachstehend genannten Adressdaten – Drillisch 
Aktiengesellschaft, investor relations, Wilhelm-röntgen-str.  1-5, 
63477  Maintal, telefax: (06181)  412  -  183, E-Mail: ir@drillisch.de – 
postalisch, per telefax oder per E-Mail angefordert werden. Der 
Nachweis einer erteilten Bevollmächtigung kann unter anderem da-
durch geführt werden, dass der Bevollmächtigte am tag der haupt- 
versammlung die vollmacht an der Einlasskontrolle vorweist, oder 
auch durch Übermittlung des Nachweises per Post, per telefax oder 
per E-Mail an folgende Adresse:

Drillisch Aktiengesellschaft 
Investor Relations 
Wilhelm-Röntgen-Str. 1–5 
63477 Maintal 
Telefax: (06181) 412 183 
E-Mail: ir@drillisch.de

vorstehende Übermittlungswege stehen auch zur verfügung, wenn 
die Erteilung der vollmacht durch Erklärung gegenüber der Ge-
sellschaft erfolgen soll; ein gesonderter Nachweis über die Erteilung 
der Bevollmächtigung erübrigt sich in diesem Fall. Der Widerruf ei-
ner bereits erteilten vollmacht kann ebenfalls auf den vorgenannten 
Übermittlungswegen unmittelbar gegenüber der Gesellschaft erklärt 
werden oder durch persönliches Erscheinen auf der hauptver-
sammlung erfolgen.

Bei der Bevollmächtigung eines Kreditinstituts oder einer von § 135 
Abs.  8  AktG erfassten Aktionärsvereinigung oder Person oder eines 
nach § 135 Abs. 10 i.v.m. § 125 Abs. 5 AktG gleichgestellten instituts 
oder unternehmens sowie für den Widerruf und den Nachweis einer 
solchen Bevollmächtigung können Besonderheiten gelten; die Aktio- 
näre werden gebeten, sich in einem solchen Fall mit dem zu Be-
vollmächtigenden rechtzeitig wegen einer von ihm möglicherweise 
geforderten Form der vollmacht abzustimmen.

stimmrechtsvertretung
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Die Gesellschaft bietet teilnahme- und stimmberechtigten Aktionä-
ren an, von der Gesellschaft benannte weisungsgebundene stimm- 
rechtsvertreter bereits vor der hauptversammlung zu bevollmäch-
tigen. vollmachten und Weisungen an die von der Gesellschaft 
benannten stimmrechtsvertreter müssen in textform übermittelt 
werden. Entsprechende vordrucke erhalten sie zusammen mit der  
Eintrittskarte. Wir bitten darum, die ausgefüllten vollmachts- und 
Weisungsvordrucke bis zum Ablauf des 20. Mai 2015 (Eingang) an die

Drillisch Aktiengesellschaft  
c/o Better Orange IR & HV Aktiengesellschaft  
Haidelweg 48  
81241 München  
Telefax: (089) 889 690 655  
E-Mail: drillisch@better-orange.de

zurückzusenden.

Gegenanträge und Wahlvorschläge

Gegenanträge von Aktionären gegen einen oder mehrere vorschläge 
von vorstand und/oder Aufsichtsrat zu einem bestimmten oder 
mehreren tagesordnungspunkten gemäß § 126 Abs. 1 AktG sind bis 
spätestens 6. Mai 2015 (24:00 Uhr) ausschließlich an die nachstehende 
Adresse zu übersenden. Anderweitig adressierte Gegenanträge wer-
den nicht berücksichtigt.

Drillisch Aktiengesellschaft 
Investor Relations 
Wilhelm-Röntgen-Straße 1–5 
63477 Maintal 
Telefax: (06181) 412 183 
E-Mail: ir@drillisch.de

Zugänglich zu machende Gegenanträge werden einschließlich des 
Namens des Aktionärs, der Begründung und einer etwaigen stellun-
gnahme der verwaltung über die internetseite der Gesellschaft unter 
http://www.drillisch.de/hv2015 unverzüglich zugänglich gemacht.

Für vorschläge von Aktionären zur Wahl von Abschlussprüfern gemäß 
§  127  AktG gelten die vorstehenden Ausführungen einschließlich 
der Frist für die Zugänglichmachung des Wahlvorschlags (Zugang 
spätestens bis zum Ablauf des 6. Mai 2015 (24:00 Uhr)) sinngemäß mit 
der Maßgabe, dass der Wahlvorschlag nicht begründet werden muss.

stimmrechtsvertretung Gegenanträge und Wahlvorschläge
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Ergänzungsanträge zur Tagesordnung auf Verlangen einer Minderheit

Gemäß § 122 Abs. 2 AktG können Aktionäre, deren Anteile zusammen 
den zwanzigsten teil des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag 
von Eur  500.000,00 (dies entspricht 454.546 stückaktien) erreichen, 
verlangen, dass Gegenstände auf die tagesordnung gesetzt und be-
kanntgemacht werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begrün-
dung oder eine Beschlussvorlage beiliegen.

Ein solches tagesordnungsergänzungsverlangen ist an den vorstand  
zu richten und muss der Gesellschaft schriftlich bis spätestens  
20. April 2015 (24:00 Uhr) zugehen. Die Aktionäre werden gebeten, 
derartige verlangen an folgende Adresse zu übersenden: 

Drillisch Aktiengesellschaft 
Vorstand 
Wilhelm-Röntgen-Straße 1–5 
63477 Maintal

Auskunftsrecht der Aktionäre gemäß § 131 Abs. 1 AktG

Gemäß § 131 Abs. 1 AktG kann jeder Aktionär und jeder Aktionärs-
vertreter in der hauptversammlung vom vorstand Auskunft über An-
gelegenheiten der Gesellschaft, die rechtlichen und geschäftlichen 
Beziehungen der Gesellschaft zu einem verbundenen unternehmen 
sowie über die lage des Konzerns und der in den Konzernabschluss 
einbezogenen unternehmen verlangen, soweit die Auskunft zur sach-
gemäßen Beurteilung eines oder mehrerer Gegenstände der tages- 
ordnung erforderlich ist. Wir weisen darauf hin, dass der vorstand  
unter den in §  131 Abs.  3 AktG genannten voraussetzungen die 
Auskunft verweigern darf.

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberu-
fung der Hauptversammlung

im Zeitpunkt der Einberufung der hauptversammlung hat die Drillisch 
Aktiengesellschaft insgesamt 53.189.015 auf den inhaber lautende 
nennbetragslose stückaktien ausgegeben, die 53.189.015 stimmen 
gewähren. Jede stückaktie gewährt eine stimme. Die Gesellschaft hält 
im Zeitpunkt der Einberufung keine eigenen Aktien, sodass die Zahl 
der stimmberechtigten Aktien 53.189.015 stück beträgt. 

Weitere wichtige informationen
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Informationen und Unterlagen; Hinweis auf die Internetseite der  
Gesellschaft

Die informationen und unterlagen nach §  124a  AktG sowie eine 
über die Angaben in dieser Einberufung hinausgehende Erläuterung 
der rechte der Aktionäre nach § 122 Abs. 2, § 126 Abs. 1, § 127 und 
§  131 Abs.  1  AktG sind auf der internetseite der Gesellschaft unter  
http://www.drillisch.de/hv2015 abrufbar. sämtliche der hauptver-
sammlung gesetzlich zugänglich zu machenden unterlagen liegen in 
der hauptversammlung zusätzlich zur Einsichtnahme aus.

Die Abstimmungsergebnisse werden nach der hauptversammlung un-
ter der gleichen internetadresse veröffentlicht.

Maintal, im April 2015 

Drillisch Aktiengesellschaft 
Der Vorstand

Weitere wichtige informationen Weitere wichtige informationen
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Anfahrtsbeschreibung 
Gesellschaftshaus Palmengarten, Palmengartenstraße 11, 60325 Frankfurt am Main.

Das Gesellschaftshaus liegt am südlichen Rand des Palmen- 
gartens in der Palmengartenstraße 11. Zum Parken eignet sich 
das Parkhaus Palmengarten in der Siesmayerstraße 61, ca. 5 Geh- 
minuten zum Gesellschaftshaus durch den Palmengarten hin-
durch.

In unmittelbarer Nähe befindet sich die U-Bahn-Station 
"Westend" sowie die U-Bahn-, Straßenbahn- und Bushaltestelle 
"Bockenheimer Warte".

In fußläufiger Entfernung zum Gesellschaftshaus befinden sich 
die Haltestellen "Westend" sowie "Bockenheimer Warte", die von 
folgenden Linien angefahren werden*: 

Haltestelle Westend: 
Bus-Linie 36 
U-Bahn-Linien U6 und U7 

Bockenheimer Warte: 
Bus-Linien 32, 36 und 50 
U-Bahn-Linien U4, U6 und U7 
Straßenbahn-Linie 16 

*Angaben ohne Gewähr

Palmengarten


